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Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 

Dienstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 

Mittwoch 08:00 – 13:00 Uhr 

Donnerstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 

Freitag  08:00 – 13:00 Uhr 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 – 8 
 

Sie erreichen unsere Praxis telefonisch Mo./Di./Do. 

von 08.30 – 12.00 h und 15.00 – 17.30 h und Mi./Fr. 

von 08.30 – 12.00 h. 
 

 

www.arztpraxis-raster.de 
 

Unsere Praxis ist von 16.02. – 20.02.2026 
wegen Fortbildung geschlossen 

Vertretung:  

Praxis Bernd Rettig, Markersbacher Straße 7,  

91619 Obernzenn, Tel. 09844 976 570  

Gemeinschaftspraxis Möller-Netal, Am Plärrer 7, 

91619 Obernzenn, Tel. 09844 355 

MVZ Promediz, Marktplatz 4, 91593 Burgbernheim, 
Tel. 09843 1283 

 

 

Hausarztpraxis Dr. Schorndanner/Scherk 
Walter-Meindl-Siedlung 63, 91622 Rügland 

Tel. 09828/9119733 
 

 

Sprechzeiten in Rügland: 
 

Montag  15 bis 18 Uhr 

Dienstag 09 bis 12 Uhr 

Mittwoch 08 bis 12 Uhr 

Donnerstag 09 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr 

Freitag  08 bis 12 Uhr 
 

Wir bitten um Terminvereinbarung! 
 

Außerhalb der genannten Sprechzeiten steht Ihnen 
unsere Stammpraxis in Dietenhofen jederzeit gerne 

zur Verfügung. Telefon: 09824/8100 

 

 

Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Inter-

net unter www.zahnnotdienst.de bzw. unter www. 
zahnnotdienst.info. 
 

Gemeinschaftspraxis Möller - Netal,  
Am Plärrer 7, 91619 Obernzenn 

 

Praxisurlaub vom 04.02.2026 bis 13.02.2026 
 

Vertretung: 
Praxis Rettig, Obernzenn, Tel.: 09844/976570,  

Praxis Dr. Raster, Flachslanden, Tel.: 

09829/9327997,  

Praxis Dr. Scharf, Marktbergel, Tel.: 09843/936620 

Praxis Dr. Grotz, Bad Windsheim, Tel.: 09841/5085 

In dringenden Fällen wenden Sie sich an die  

Rettungsleitstelle 112! 
 

Ab dem 16.02.2026 sind wir wieder wie gewohnt für 

Sie da! 
 

 

Tierärzte 
 

Der tierärztliche Notdienstring Mittelfranken gilt an 
Wochenenden und Feiertagen. Unter www.tierarzt-
notdienst-mittelfranken.de kann die jeweilige 

diensthabende Tierarztpraxis abgerufen werden.  

 
 

Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt  

anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 

 

Notruf für Rettungsdienst 

und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 

Handy. 

 

 

 
 

Papiertonne 
Donnerstag, 19.02.2026 

Donnerstag, 19.03.2026 
 

Gelber Sack 
Montag, 09.02.2026 

Montag, 09.03.2026 
 

Restmüll 
Montag, 09.02.2026 

Montag, 23.02.2026 

Montag, 09.03.2026 
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Biomüll 
Montag, 02.02.2026 

Montag, 16.02.2026 

Montag, 02.03.2026 

 

Mobile Problemabfallsammlung 
Freitag, 06.02.2025, von 13:30 bis 14:15 Uhr, 

Industriestraße, vor dem Wertstoffhof 
 

Mobile Problemabfallsamm-
lung im Landkreis Ansbach – 
Wichtige Hinweise für eine 
sichere und reibungslose Anlieferung 
 

Für die Abgabe von Problemabfällen, die bei der mo-

bilen Problemabfallsammlung entsorgt werden sol-

len, gelten wichtige Regelungen und Verhaltenshin-

weise, die sowohl der Sicherheit der Beteiligten als 

auch einem geordneten Ablauf der Sammlung die-

nen. 
 

Die Anlieferung von Problemabfällen ist ausschließ-

lich Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Ans-

bach vorbehalten, die an die Abfallentsorgung des 

Landkreises angeschlossen sind. Die Kosten für die 

Entsorgung werden über die Abfallgebühren getra-

gen. Vor dem Besuch der mobilen Sammlung sollten 

sich Anliefernde darüber informieren, ob der jewei-

lige Problemabfall angenommen wird. Hierfür steht 

das Abfall-ABC auf der Internetseite des Landkreises 

Ansbach unter www.landkreis-ansbach.de zur Verfü-
gung. Bei einzelnen Abfällen sind dort auch Mengen-

begrenzungen aufgeführt. Pro Anlieferfahrzeug und 

Sammlungstag dürfen maximal haushaltsübliche 

Mengen abgegeben werden. Diese entsprechen dem 

Volumen von bis zu zwei Wäschekörben. Zusätzlich 

können bis zu fünf Eimer flüssige Wandfarbe angelie-

fert werden. Feste Farbreste sind über den Restabfall 

zu entsorgen. 
 

Am Sammelplatz ist darauf zu achten, dass Container-
standplätze sowie Zufahrten für die Entsorgungsfahr-

zeuge freigehalten werden. Da bei jeder Sammlung 

drei Lkw im Einsatz sind, wird entsprechend Platz be-

nötigt. Sollte es zu Wartezeiten kommen, sind Anlie-

fernde gebeten, Abstand zu halten, damit die Fahr-

zeuge problemlos rangieren können. Die Anlieferung 

erfolgt nach Möglichkeit im Einbahnstraßensystem. 

Es ist zwingend erforderlich, eine Warteschlange zu 

bilden und im Fahrzeug sitzen zu bleiben. Ein vorzei-
tiges Aussteigen oder Weitergehen zu Fuß beschleu-

nigt den Ablauf nicht. Auch Anliefernde zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad müssen sich in die Warteschlange 

einreihen und besonders auf ihre eigene Sicherheit 

achten. Problemabfälle dürfen keinesfalls vor dem 

Eintreffen der Sammelfahrzeuge abgestellt werden. 

Austretende Chemikalien können Mensch und Um-

welt gefährden. Die Abfälle sind bis zur Aufforderung 

durch das Fachpersonal bei sich zu behalten. Die Pro-

dukte müssen in der Originalverpackung angeliefert 

werden. Substanzen dürfen nicht miteinander ver-

mischt werden, um gefährliche chemische Reaktio-

nen zu vermeiden. Die Anlieferung hat in stabilen Kis-

ten, Kartons oder verschlossenen Kanistern zu erfol-

gen. 
 

Der Landkreis Ansbach bittet alle Anliefernden, die 

Anweisungen des Personals vor Ort unbedingt zu be-

folgen. Nur so kann eine sichere, umweltgerechte 

und zügige Entsorgung gewährleistet werden. 

 

Wertstoffhof 
Jeden Freitag von 15:30 bis 17.00 Uhr und jeden 

Samstag von 09:30 bis 11:30 Uhr 
 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in Kleinmengen bis 1 cbm („normaler“ 
oder gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, 

zu den üblichen Öffnungszeiten (Freitag von 15.30 

Uhr bis 17.00 Uhr und Samstag von 09.30 Uhr bis 

11.30 Uhr), abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   25,00 € 

   ½ cbm   12,50 € 

   Kleinstmenge    5,00 € 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   60,00 € 

½ cbm  30,00 € 

Kleinstmenge  10,00 € 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 

über private Entsorger erfolgen: 
 

▪ Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
▪ Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 

09823/437 
▪ Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
▪ Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
 

Ab 01.02.2026 können Gartenabfälle jeden Samstag 

von 15.00 bis 16.00 Uhr in das Fahrsilo an der Hoch-

straße gebracht werden. Grüngut (bis 1 cbm) kann 

auch am Wertstoffhof abgegeben werden. 
 

Gebühren: 1 cbm   9,50 € 

½ cbm   5,00 € 

Kleinstmenge  2,50 € 

 

 
 

Amts- und Mitteilungsblatt März 2026 

Redaktionsschluss: 19.02.2026 

Erscheinungstermin: 28.02.2026 
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Das Rathaus einschließlich der Post haben am Mon-
tag, 09.03.2026 ganztägig wegen Nachbearbeitung 
der Kommunalwahlen geschlossen. 
 

Öffnungszeiten Postfiliale Flachslanden 
 

Montag – Freitag              08.00 – 12.00 Uhr 

Dienstags zusätzlich         13.00 – 16.00 Uhr 

Donnerstags zusätzlich    14.00 – 18.00 Uhr 

Samstag                              08.00 – 09.00 Uhr 
 

 

Bitte beachten Sie die Räum- und Streu-

pflicht im Winter:  
 

Der Anlieger (Vorder- und Hinterlieger) muss den ans 

Grundstück angrenzenden Gehweg bzw. die Geh-

bahn im Winter vor Schnee- und Eisglätte sichern. Ist 

kein befestigter Gehweg vorhanden, gilt es, einen ca. 

1,20 m breiten Streifen am Rande der Straße zu räu-

men bzw. zu streuen. Werktags muss dabei bis 7:00 

Uhr, sonn- und feiertags bis 8:00 Uhr in der Früh ge-

räumt bzw. gestreut sein. Die Maßnahmen sind bis 
20:00 Uhr abends so oft zu wiederholen, wie es für 

die Sicherheit notwendig ist. Abwesenheit entbindet 

nicht von der Räum- und Streupflicht. 
 

Bei winterlichen Witterungsverhältnissen muss der 

Gehweg von Schnee geräumt und bei Schnee-, Reif- 

oder Eisglätte gestreut werden. Vorhandenes Eis ist 

zu beseitigen. Zum Streuen sind abstumpfende Mit-

tel, wie Sand oder Splitt zu verwenden. Der Einsatz 

von Streusalz ist aus Umweltschutzgründen nur zur 
Beseitigung besonderer Gefahrenlagen zulässig. 
 

Bei langanhaltendem Schneefall muss nicht laufend 

geräumt werden, wenn der Gehweg ohnehin sofort 

wieder zuschneien würde. Sobald es aufhört zu 

schneien, muss der Räumpflichtige den frisch gefalle-

nen Schnee räumen und bei Bedarf auch die Wege 

streuen. Schneit es den ganzen Tag mit Unterbre-

chungen immer wieder, muss gegebenenfalls mehr-
fach geräumt werden. 
 

Der geräumte Schnee ist neben der Gehbahn so zu 

lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder er-

schwert wird. In der Fahrbahn darf der Schnee nicht 

abgelagert werden, da sonst eine neue Gefährdung 

geschaffen wird und weil der nächste Schneepflug 

den Schnee nur wieder an den Straßenrand und da-

mit ggf. zurück auf die von Ihnen freigehaltene Geh-

bahn oder Einfahrt schieben kann. 
 

Wichtig! Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Gullys 

und Hydranten sind bei Tauwetter und im Ernstfall 

wichtig, damit Tauwasser ungehindert ablaufen kann 

und sich keine Eisplatten bilden. Deshalb bei der 

Schneeräumung auf diese achten und freihalten. 
 

Illegale Müllablagerung 
 

In der Zeit zwischen Samstag, 17.01. und Dienstag, 

20.01.2026 wurde auf dem Waldgrundstück im Kel-

lerholz mit der Flur-Nr. 540, Gemarkung Ketten-
höfstetten, Bauschutt und anderer Müll illegal abge-

lagert. Bitte melden Sie sich im Bürgerbüro, falls Sie 

in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtun-

gen gemacht haben. Der Eigentümer hat Anzeige bei 

der Polizei erstattet. 
 

 
 

 
 

 

Abwasserabgabe für Kleineinleiter  
 

Wir weisen darauf hin, dass Betreiber biologischer 

Kleinkläranlagen der Abwasserabgabe unterliegen. 
 

Eine Befreiung von dieser Kleineinleiterabgabe ist nur 

möglich, wenn zwei Jahre nach der Baumaßnahme 

erstmalig eine Prüfbescheinigung durch einen priva-

ten Sachverständigen vorgelegt wird. Diese Prüfbe-

scheinigung ist alle zwei Jahre zu wiederholen. Die 

Prüfintervalle können auf vier Jahre verlängert wer-
den, wenn die Bescheinigung gemäß der EÜV mit der 

Gesamtbewertung „ohne Mängel“ durch den priva-
ten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft vorge-

legt werden kann. 
 

Weitere Befreiungsvoraussetzung ist die jährliche 

Vorlage von Betriebstagebuch und Wartungsbericht. 
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Außerdem bitten wir Sie, uns die ordnungsgemäße 

Entsorgung des Klärschlamms nachzuweisen, z. B. an-

hand der Rechnung der Entsorgungsfirma. 
 

Hans Henninger 

1. Bürgermeister 

 

 

Aktuelle Einwohnerdaten zum Stichtag 
01.01.2026 (Einw. mit Hauptwohnsitz) 
 

Flachslanden 1.390 

Birkenfels 32 

Borsbach 80 

Boxau 51 

Hainklingen 38 

Kellern 26 

Kemmathen 28 

Kettenhöfstetten 88 

Lockenmühle 6 

Neustetten 160 

Rosenbach 129 

Ruppersdorf 25 

Schmalnbühl 30 

Sondernohe 163 

Virnsberg 280 

Wippenau 26 

Gesamt 2.552 
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Probealarm 
• 28. Februar 2026 
 

Fundsachen 
 

• Airpods, helllila, Schotterweg Wiesenstraße Rich-

tung Rosenbacher Straße 

 

 

Kommunalwahlen am 08. März 
2026 
 

Die Gemeinde- und Landkreiswahlen fin-

den am 08. März 2026 statt. Im Zusammenhang mit 

diesen Wahlen müssen viele gesetzliche Fristen und 
Termine beachtet werden. Diese können nicht immer 

zeitgerecht im monatlich erscheinenden Mitteilungs-

blatt veröffentlicht werden. Bekanntmachungen, die 

nicht termingerecht im Mitteilungsblatt abgedruckt 

werden können, werden im gemeindlichen Amtskas-

ten amtlich bekannt gegeben. Die Bevölkerung wird 

gebeten, die Bekanntmachungen im Amtskasten in 

den nächsten Monaten zu beachten. 
 

• Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvor-
schläge für die Wahl der ersten Bürgermeisterin 

oder des ersten Bürgermeisters 

• Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvor-

schläge für die Wahl des Gemeinderates 

• Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlschei-

nen für die Kommunalwahl am 08.03.2026. 
 

Aktuelle Informationen erhalten Sie auch auf der ge-

meindlichen Homepage www.flachslanden.de unter 

der Rubrik Rathaus/Kommunalwahl 2026. 
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Schulter im Blick:  
Teilnehmende ge-
sucht 
 

Hacken, Heben, Tragen, Schneiden, Überkopfarbei-
ten: Wer in der Grünen Branche tätig ist, weiß, wie 

sehr die Schultern täglich gefordert sind. 
 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 

und Gartenbau (SVLFG) führt gemeinsam mit der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 

ein Forschungsprojekt zur Vermeidung arbeitsbe-

dingter Erkrankungen bei schulterbelastenden Tätig-

keiten in der Grünen Branche durch. Ziel des Projekts 

ist der Aufbau eines Katasters mit wissenschaftlich 
fundierten Informationen zu schulterbelastenden Tä-

tigkeiten. Diese Informationen dienen als Grundlage 

für die Entwicklung geeigneter Präventionsmaßnah-

men und werden zur Berufskrankheiten-Beurteilung 

genutzt. 

Betriebe und Beschäftigte, die daran teilnehmen 

möchten, senden einfach eine E-Mail an messtech-

nik@svlfg.de und tragen so aktiv zur Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen bei. 
 

Das Erklärvideo „Wir messen, um zu schützen“ zeigt, 
wie Schulterbelastungen gemessen und ausgewertet 

werden. Die SVLFG stellt es auf ihrem YouTube-Kanal 

(@svlfg3082) unter dem Suchbegriff „Schulterbelas-
tungen“ bereit. Informationen zum Messtechnischen 
Dienst bietet die Internetseite www.svlfg.de/mess-

technischer-dienst. 

 

 

Manöver und Übungen der US-Streit-
kräfte; Anmeldung gem. der Bekanntma-
chung vom 04.12.2008 (StAnz Nr. 51/52 
vom 19.12.2008) 
 

Folgende Übung wurde angemeldet: 
 

Art der Übung: Tag- und Nachtübungen mit 
Außenlandungen  

Zeitraum:  02.02.2026 – 27.02.2026  
Besonderheiten: keine  
 

Die Einheiten sind generell angewiesen, Manöver-

schäden möglichst zu vermeiden. Es wird gebeten, 

Einwendungen gem. Ziff. III Nr. 3 der obengenannten 

Bekanntmachung unverzüglich mitzuteilen. Hinsicht-

lich des Verfahrens bei der Anmeldung von Ersatzan-

sprüchen bei Manöverschäden wird auf das Hand-

blatt der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 
Schadensregulierungsstelle, Regionalbüro Süd Nürn-

berg, Rudolphstraße 28 - 30, 90489 Nürnberg, Tel: 

0911/ 99261-0, Fax: 0911/99261-185, hingewiesen. 

Die Handblätter können dort angefordert werden. 

 

 
 

Es gibt leider noch immer keine Neuig-
keiten bezüglich der Wärmenetzerweite-
rung – Der Förderbescheid lässt weiter 
auf sich warten 
 

Leider können wir keine Neuigkeiten bezüglich des 

Baubeginns der Wärmenetzerweiterung vermelden. 
 

Wir haben in den letzten Wochen mit dem Büro von 

Staatssekretär Carsten Träger, MdB aus Fürth gespro-
chen. Er bestätigte die Aussage von MdB Artur Auern-

hammer. Es werden aktuell nur in Ausnahmefällen 

Erlaubnisse zum vorzeitigen Baubeginn erteilt. 
 

So wie uns geht es auch anderen Wärmenetzen wie 

z.B. Oberdachstetten. Auch dort wartet man schon 

seit längerem auf den Förderbescheid, ebenfalls 

ohne Aussicht auf ein baldiges Ergebnis. 
 

Ich betone aber noch einmal, dass das keinesfalls be-

deutet, dass die Erweiterung des Wärmenetzes nicht 

kommt. DIE ERWEITERUNG DES WÄRMENETZES 

WIRD KOMMEN! Es macht auf jeden Fall Sinn, dass 

Sie inzwischen Ihren KfW-Förderantrag stellen. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie im Mitteilungs-

blatt März 2026. Dies erscheint am 28.02.2026. 
 

Hans Henninger, 1. Bürgermeister 

Stephan Schroth, Geschäftsführer Neue Energie 

Christian Schwarz, Geschäftsführer eco:net 

 

 

 
 

Virnsberger Weihnachtsmusik und Bu-
denzauber 
 

Zur Vorweihnachtszeit gehört Weihnachtsmusik, wie 

Plätzchen, Punsch und Kerzenschein. All dies war am 

Samstag, 06.12.2025, in Virnsberg beim alljährlichen 

Adventszauber zu finden. Die Blaskapelle veranstal-

tete zum vierten Mal den kleinen Weihnachtsmarkt 
rund um die örtliche Kirche. Musikalisch wurde der 

Markt von der Musikkapelle mit Weihnachtsliedern 

umrahmt. Hausgemachte Lebkuchen, Plätzchen und 

Feierspodzn kamen bei den rund 200 Gästen sehr gut 

an. Herzstück der Veranstaltung war wie in den Vor-

jahren jedoch die Spendenaktion zugunsten der El-

terninitiative krebskranker Kinder Nürnberg e.V.. 

Mitglieder von Jung bis Alt sowie Gönner und 

Freunde der Blaskapelle hatten dafür im Vorfeld Bas-

teleien und Leckereien angefertigt, die am Abend ge-
gen Spenden angeboten wurden. 1.Vorstand Erwin 
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Weißfloch freut sich über die Spendensumme in 

Höhe von 760€, die in den nächsten Tagen an die El-

terninitiative übergeben wird. Einen großen Dank 

richtet die Blaskapelle an alle Helfer, Bastler und an 

alle Spender.  
 

 
 

Gerne möchte die Blaskapelle in den nächsten Jahren 
auch wieder ein Adventskonzert ausrichten. Dazu 

müsste die Blaskapelle allerdings in einigen Registern 

dringend wachsen. Neu- und Wiedereinsteiger sind 

deshalb jederzeit herzlich willkommen. Informatio-

nen sind unter www.blaskapellevirnsberg.de zu fin-

den. 

 

 

   Sternsingeraktion Virnsberg     
 

Erstmal ein herzliches – Danke an alle die, dieses 

Jahr die Sternsinger empfangen haben. An alle bei 

denen wir aus zeitlichen Gründen nicht mehr vorbei-
gekommen sind, es liegen Aufkleber in den Kirchen 

Virnsberg & Flachslanden aus.  
 

Für das Jahr 2027 werden wir nur noch Häuser besu-

chen, die sich vorher per Anmeldeformular ange-

meldet haben, diese werden in den kommenden Ta-

gen im Gemeindehaus ausgelegt. Dies tun wir zur 

besseren Planung damit wir unsere Routen optimie-

ren und so hoffentlich alle schaffen bei denen wir 
herzlich willkommen sind. Bitte beachten Sie den 

hierfür vorgesehenen Abgabetermin 31.08.2026.  
 

Mit freundlichen Grüßen Arwen Petter 

 

 

Erstes Dartturnier des TSV 
Flachslanden – Ein voller Erfolg!  
 

Zwischen dem Jahreswechsel fand im 

Sportheim des TSV Flachslanden das erste Darttur-

nier der Vereinsgeschichte statt. Mit 20 Teilnehmern, 

darunter drei Frauen, war die Veranstaltung ein vol-

ler Erfolg. Die Spiele waren äußerst spannend und bo-

ten den Zuschauern viele packende Momente. 
 

Der verdiente Sieger des Turniers war Florian Hie-

meyer, der sich mit seinem konstant starken Spiel 

und Nervenstärke durchsetzte und den ersten Platz 

belegte. Das Turnier wurde von Peter Schuderer her-

vorragend organisiert, der zudem die Dartabteilung 

des Vereins ins Leben gerufen hat. Sein Engagement 

und seine Leidenschaft für den Sport trugen maßgeb-

lich zum Erfolg dieses ersten Events bei. Dank seiner 

guten Planung und der reibungslosen Durchführung 
konnten sich die Teilnehmer in einer angenehmen At-

mosphäre messen. 
 

 
 

Von links Tim Habram (2.Platz), Organisator Peter Schuderer, Florian Hie-
meyer (1.Platz) 
 

Wer nun ebenfalls Interesse am Dartsport hat, hat re-
gelmäßig die Möglichkeit, sich zu beteiligen: Jeden 

Montag und Mittwoch ab 18:30 Uhr findet im Sport-

heim ein offenes Training statt. Hier können sowohl 

Anfänger als auch Fortgeschrittene ihre Fähigkeiten 

verbessern und sich mit anderen Dartbegeisterten 

austauschen. 

 

 

 
 

Elektroaltgeräte an der 
Theke abgeben 
 

Ab 1. Januar 2026 werden Elektroalt-

geräte an den Wertstoffhöfen des Landkreises Ans-

bach direkt an einer Theke angenommen. Der Gang 

an die Gitterbox entfällt. Mit der Umstellung, die auf 

eine gesetzliche Änderung zurückgeht, sollen die 
Sammelqualität gesteigert und das Brandrisiko durch 

professionelle Handhabung minimiert werden. 
 

Kleingeräte wie Bildschirme, Lampen oder elektri-

sche Zahnbürsten sowie Batterien und Akkus werden 
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nach der Abgabe von geschultem Personal fachge-

recht in die Sammelbehälter sortiert, was eine präzi-

sere Trennung und höhere Recyclingqualität ermögli-

chen soll. Bürger sollten die Akkus oder Batterien vor-

her entnehmen und beides getrennt abgeben. Beson-

ders bei Lithium-Ionen-Akkus und -Batterien sollten 

die Pole mit Klebeband abgeklebt werden, um Reak-

tionen während des Transports zu vermeiden und 

das Brandrisiko weiter zu senken. 
 

 
 

Am Logo „Elektrogeräte Rücknahme“ sind die neuen Sammelstellen er-
kennbar, Grafik: Plan E 
 

Sammelstellen für Elektroaltgeräte lassen sich am 

Logo „Elektrogeräte Rücknahme“ identifizieren. So 
finden Bürgerinnen und Bürger einfach weitere Abga-

beoptionen in der Region. 

 

 

 
 

Gemeinderatssitzung vom 25.11.2025 – 
öffentlicher Teil 
 

TOP 01 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-
schlussfähigkeit - beschließend 
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen wor-

den. Erster Bürgermeister Henninger stellt fest, dass 
die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmbe-

rechtigt ist. Das Gremium ist daher beschlussfähig. 

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet. Die 

Berichterstattung erfolgt grundsätzlich durch den 

Vorsitzenden, sollte in der Niederschrift kein anderer 

oder zusätzlicher Berichterstatter benannt sein. 
 

Der Tagesordnungspunkt LAG Rangau – Allgemeine 

Informationen zur Förderung von Kleinprojekten 

wird vorgezogen und als TOP 3 behandelt. Hierzu be-
steht einstimmiges Einverständnis. 

 

TOP 02 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 
vom 04.11.2025 – öffentlicher Teil - beschließend 
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der ausge-

händigten Niederschrift – öffentlicher Teil. 
 

Beschluss: einstimmig 
Die ausgehändigte Niederschrift – öffentlicher Teil 

wird genehmigt. 

 

TOP 03 LAG Rangau - Allgemeine Informationen zur 
Förderung von Kleinprojekten - Information 

Patrick Steger, der Umsetzungsmanager der LAG 

Rangau stellt in der Sitzung die Arbeit der LAG vor 

und geht insbesondere auch auf die Möglichkeit der 

Beantragung der Förderung von Kleinprojekten für 

(Dorf)vereine ein. 

 

TOP 04 Baupläne - beschließend 
 

TOP 04 A Bauvorhaben Jeschke - Neubau Ein-
familienhaus mit Carport und Lager; Wolfsgruben II 
- beschließend 
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt den Neubau eines 

Einfamilienhauses mit Carport und Lager im Bauge-

biet Wolfsgruben II. Die planungsrechtlichen Vorga-

ben des Baugebiets werden von dem Bauvorhaben 

eingehalten. Befreiungen sind keine geplant, so dass 

der Bauantrag im Genehmigungsfreistellungsverfah-

ren behandelt werden kann. Die Nachbarunterschrif-
ten sind in den Bauunterlagen noch nicht vorhanden. 

Die Erschließung des Baugebiets ist gesichert. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Neubau eines 

Einfamilienhauses mit Carport und Lager im Bauge-

biet Wolfsgruben II zu. Das Bauvorhaben wird im Ge-

nehmigungsfreistellungsverfahren behandelt. 

 

TOP 04 B Bauvorhaben Reeg -  Erweiterung 
Zweifamilienhaus durch zwei Zwerchhäuser im OG 
und Errichtung Wintergarten und Überdachung im 
EG; Virnsberg, Käppele - beschließend 
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Erweiterung eines 

Zweifamilienhauses um die Errichtung eines Winter-

gartens im Erdgeschoss sowie einer Überdachung des 

Eingangsbereichs und zweier Zwerchhäuser im Dach-

geschoss. 
 

Die planungsrechtlichen Vorgaben des Baugebiets 

„Käppele“ werden von dem Bauvorhaben nicht ein-
gehalten. Es gibt einen Befreiungsantrag bezüglich 

der Baugrenzen und der Dachform. Der Wintergarten 

im EG überschreitet die Baugrenze entlang der west-

lichen Grundstücksgrenze zwischen 0,705 m und 

0,755 m. Die Zwerchhäuser im OG sollen als Flach-

dach ausgeführt werden, laut Satzung wurde eine 

Dachneigung von 38° – 48° festgelegt. Um die Höhen-
wirkung der Zwerchhäuser zu minimieren und die Ab-

standsfläche auf dem eigenen Grundstück einzuhal-

ten wurde die Ausführung als Flachdach geplant. Der 

Nachbar hat keine Einwände gegen die Abweichun-

gen des Bauvorhabens vom Bebauungsplan. Es 

wurde daher empfohlen den Abweichungen zuzu-

stimmen. Die Nachbarunterschriften sind in den Bau-

unterlagen vollständig vorhanden. Die Erschließung 

ist gesichert. 
 

Beschluss: einstimmig 
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Der Marktgemeinderat stimmt der Erweiterung eines 

Zweifamilienhauses um die Errichtung eines Winter-

gartens im Erdgeschoss sowie einer Überdachung des 

Eingangsbereichs und zweier Zwerchhäuser im Dach-

geschoss im Baugebiet Käppele zu und erteilt das ge-

meindliche Einvernehmen. Dies gilt auch für die be-

antragte Befreiung von den Festsetzungen des Be-

bauungsplans. 

 
TOP 04 C Bauvorhaben Henninger - Erweite-
rung Verkauf und Produktion, Anbau eines Ausstel-
lungsraums; Wippenau - beschließend 
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Erweiterung des 

Verkaufs und der Produktion im bestehenden Be-

triebsgebäude sowie den Anbau eines Ausstellungs-

raums an das Hauptgebäude. Das Bauvorhaben be-

findet sich im Innenbereich mit Ortsrandlage (§ 34 
BauGB). Die umliegende Bebauung weist charakter-

typische Züge eines Dorfgebietes auf (§ 5 BauNVO). 

Das Bauvorhaben fügt sich seiner Eigenart nach in die 

umgebene Bebauung ein. Planungsrechtlich begeg-

net das Bauvorhaben aus Sicht der Verwaltung kei-

nen Bedenken. Die Nachbarunterschriften sind voll-

ständig im Bauantrag vorhanden. Die Erschließung ist 

durch die bestehende Straße, Wasserleitung und ei-

gene biologische Kleinkläranlage mit Anschluss an 

den gemeindlichen Regenwasserkanal gesichert. Der 
Stellplatznachweis sowie die Betriebsbeschreibung 

der gewerblichen Anlage sind vom Landratsamt ge-

fordert und werden noch nachgereicht. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt der Erweiterung des 

Verkaufs und der Produktion im bestehenden Be-

triebsgebäude sowie den Anbau eines Ausstellungs-

raums an das Hauptgebäude zu und erteilt das ge-
meindliche Einvernehmen. 

 

TOP 04 D Bauvorhaben Büchler - Errichten ei-
nes Überdachten Hühnergeheges; Sondernohe - be-
schließend 
 

Die Bauherrschaft beantragt die Errichtung eines 

überdachten Hühnergeheges am südöstlichen Orts-

rand in Sondernohe auf der Flurnummer 36/1. Das 

Bauvorhaben befindet sich im Innenbereich (§ 34 
BauGB - Ortsrandlage). Die Grundfläche des Geheges 

beträgt 62 m². Das Vorhaben fügt sich nach Art und 

Maß der baulichen Nutzung und seiner Bauweise in 

die nähere Umgebung ein. Die Nachbarunterschrif-

ten sind noch nicht vollständig im Bauantrag enthal-

ten. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt der Errichtung eines 
überdachten Hühnergeheges auf der Flurnummer 

36/1, Gemarkung Sondernohe zu und erteilt das ge-

meindliche Einvernehmen. 

 

TOP 04 E Bauvorhaben Hornig - Abbruch ei-
nes bestehenden Mehrfamilienhauses mit Scheune 
und Errichtung eines neuen Mehrfamilienhauses 
mit 5 Wohneinheiten in der Kettenhöfstetter Straße 
- beschließend 
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt den Abbruch eines 

bestehenden Mehrfamilienhauses mit Scheune, so-

wie die Errichtung eines neuen Mehrfamilienhauses 

mit 5 Wohneinheiten. Das Bauvorhaben befindet sich 

im Innenbereich (§ 34 BauGB). Die umliegende Be-

bauung weist charaktertypische Züge eines Mischge-

bietes auf (§ 6 BauNVO). Das Bauvorhaben fügt sich 

seiner Eigenart nach in die umgebene Bebauung ein. 
 

Planungsrechtlich begegnet das Bauvorhaben aus 

Sicht der Verwaltung keinen Bedenken. Die Nachba-

runterschriften sind vollständig im Bauantrag vorhan-

den. Die Erschließung ist durch die bestehende 

Straße, Wasserleitung und Kanal gesichert. Anzahl 

und Lage der Stellplätze wurden nach einem Vor-Ort-

Termin mit der Verwaltung angepasst. 
 

MGR Kraheberger bittet die Parkplätze entlang des 
bisherigen Gehwegs nach der durchgeführten Bau-

maßnahme noch einmal zu besichtigen und weitere 

Schritte gemeinsam zu überlegen. Diesem Vorschlag 

wird zugestimmt. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem beabsichtigten 

Abbruch des bestehenden Mehrfamilienhauses und 

Scheune, sowie dem Neubau eines Mehrfamilienhau-

ses mit 5 Wohneinheiten zu und erteilt das gemeind-
liche Einvernehmen. 
 

Herr MGR Kraheberger hat an der Abstimmung we-

gen persönlicher Beteiligung nach Art. 49 Abs. 1 GO 

nicht teilgenommen. 

 

TOP 04 F Bauvorhaben Hornig - Bau eines Ein-
familienhauses mit Doppelgarage in der Ketten-
höfstetter Straße - beschließend 
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt den Bau eines Einfa-

milienhauses mit Doppelgarage in der Kettenhöfstet-

ter Straße. Das Bauvorhaben befindet sich im Innen-

bereich (§ 34 BauGB). Die umliegende Bebauung 

weist charaktertypische Züge eines Mischgebietes 

auf (§ 6 BauNVO). Das Bauvorhaben fügt sich seiner 

Eigenart nach in die umgebene Bebauung ein. Pla-

nungsrechtlich begegnet das Bauvorhaben aus Sicht 
der Verwaltung keine Bedenken. Die Nachbarunter-

schriften sind nicht vollständig im Bauantrag vorhan-

den. Die Erschließung ist mit Grunddienstbarkeit 

durch das Nachbargrundstück Fl.Nr. 99/3 zur Straße 

hin gesichert. 
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Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem beabsichtigten 

Bau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der 

Kettenhöfstetter Straße zu und erteilt das gemeindli-

che Einvernehmen. 
 

Herr MGR Kraheberger hat wegen persönlicher Betei-

ligung nach Art. 49 Abs. 1 GO an der Abstimmung 

nicht teilgenommen. 

 
TOP 05 Bauleitplanung – Gemeinde Rügland; 3. Än-
derung Flächennutzungsplan sowie 1. Änderung Be-
bauungsplan Gewerbegebiet "Am Rosenberg" - 
Bauabschnitt II - Frühzeitige Unterrichtung zu den 
Bauleitplanverfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB - be-
schließend 
 

Die Gemeinde Rügland beabsichtigt, am Nordrand 

von Rügland den bestehenden Bebauungsplan Ge-
werbegebiet „Am Rosenberg“ – Bauabschnitt II zu än-

dern. Dazu soll im Parallelverfahren auch der Flä-

chennutzungsplan der Gemeinde Rügland geändert 

werden. Es ist jeweils nicht erkennbar, dass Belange 

des Marktes Flachslanden berührt sind. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Markt Flachslanden hat keine Einwände im Rah-

men der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

gegen die 3. Änderung des Flächennutzungsplans so-
wie gegen die 1. Änderung des Bebauungsplans Ge-

werbegebiet "Am Rosenberg" - Bauabschnitt II. 

 

TOP 06 Bauleitplanung – Gemeinde Rügland; 4. Än-
derung Flächennutzungsplan sowie Aufstellung des 
Bebauungsplans „Sondergebiet erneuerbare Ener-
gien" - Frühzeitige Unterrichtung zu den Bauleit-
planverfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB - beschließend 
 

Die Gemeinde Rügland beabsichtigt zur Förderung 

und dem Ausbau erneuerbarer Energien im ländli-

chen Raum einen Bebauungsplan „Sondergebiet er-
neuerbare Energien – Rügland“ aufzustellen. Dazu 
soll im Parallelverfahren auch der Flächennutzungs-

plan der Gemeinde Rügland geändert werden. Es ist 

jeweils nicht erkennbar, dass Belange des Marktes 

Flachslanden berührt sind. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Markt Flachslanden hat keine Einwände im Rah-

men der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

gegen die 4. Änderung des Flächennutzungsplans so-

wie gegen die geplante Aufstellung des Bebauungs-

plans „Sondergebiet erneuerbare Energien – Rüg-

land“. 
 

TOP 07 Feuerwehrwesen - Beschaffung von 71 Pa-
gern für die digitale Alarmierung; Änderung MGR-
Beschluss vom 24.06.2025, TOP 06 - beschließend 
 

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 

24.06.2025, TOP 06 beschlossen, dass der Markt 

Flachslanden über das Sonderförderprogramm Digi-

talfunk 71 Pager für die digitale Alarmierung bestellt 

und die Verwaltung mit der Beschaffung und Förde-

rung in Absprache mit der Freiwilligen Feuerwehr be-

auftragt wird. 
 

Im Nachgang zu dieser Sitzung hat sich herausge-

stellt, dass die dort dargestellte Förderhöhe von 
51.830 € ( = 71 x 730 €) nicht zutreffend ermittelt 
wurde. Die Zuschusshöhe beträgt 80 % der förderfä-

higen Kosten und nicht „pauschal“ 730 € pro Melde-
empfänger. Nach damaliger Rücksprache mit dem 

Kommandanten der FFW Stephan Kraheberger hatte 

sich ergeben, dass bei aktuellem Angebot und einer 

Bestellung von 71 Meldeempfängern für die ge-

meindlichen Feuerwehren richtigerweise Gesamt-

kosten i.H.v. 61.694,74 € und ein zu erwartender Zu-

schuss aus dem Sonderförderprogramm Digitalfunk 
(Stand 10.12.2024) i.H.v. 49.355,65 € (= 80 %) zu er-
warten sind. Die Differenz i.H.v. 12.339,09 € verbleibt 
dabei als gemeindlicher Anteil. 
 

In der MGR-Sitzung am 14.10.2025 wurde dies noch-

mals thematisiert. Es wurde die Frage der Erforder-

lichkeit der Pager für jedes Mitglied der FFW gestellt. 

Es sollte geprüft werden, ob auch weniger Pager mit 

der Option zur Nachmeldung bestellt werden können 
und welche Anzahl von notwendigen Pagern durch 

den Markt Flachslanden beim ursprünglich LRA ge-

meldet wurden. Der Tagesordnungspunkt wurde da-

raufhin vertagt. 
 

Nach jetziger Rücksprache mit dem LRA Ansbach 

wurden durch die Verwaltung ursprünglich eine Min-

destabnahmemenge von 25 Pagern zuzüglich einer 

optionalen Abnahmemenge von 70 Pagern und damit 
eine Gesamtabnahmemenge von 95 Pagern als Be-

darf gemeldet. 
 

Eine Abfrage des FFW-Kommandanten Herrn Krahe-

berger hat ergeben, dass bei aktuell 65 aktiven Feu-

erwehrleuten und 35 Jugendfeuerwehranwärtern, 

derzeit 60 Meldeempfänger benötigt werden und 5 

weitere für Mitglieder die aus der Jugendfeuerwehr 

in die aktive Wehr übertreten (damit insgesamt 65 

Stück). 
 

Eine Verringerung um 6 Pager (Ortswehren) oder 11 

Pager (Vorhaltung Jugend/Neueintritte) zu den ur-

sprünglich beschlossenen 71 Pagern wäre möglich, ist 

aber aufgrund der Ersparnis von lediglich 1.043 bzw. 

1.912 Euro (= Eigenanteil der Gemeinde), dem Mehr-

aufwand der Verwaltung bei einer weiteren Bestel-

lung im Zuschusszeitraum (bis 31.12.2028) bzw. da-

nach ohne Zuschuss seiner Meinung nach nicht sinn-
voll. 
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Es wurde daher die Beschaffung von 71 Pagern vor-

geschlagen, wie auch schon im MGR-Beschluss vom 

24.06.2025 vorgesehen war. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Markt Flachslanden bestellt über das Sonderför-

derprogramm Digitalfunk 71 Pager für die digitale 

Alarmierung. Die Verwaltung wird beauftragt, die Be-
schaffung und die Förderung in Absprache mit der 

Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln. 

 

TOP 08 Kommunalunternehmen Markt Flachslan-
den - Beschluss der Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2025 - beschließend 
 

Der Marktgemeinderat Flachslanden hat in seiner Sit-

zung vom 08.10.2024 (TOP 6) die Gründung eines 

Kommunalunternehmens Markt Flachslanden, An-
stalt des öffentlichen Rechts zum 01.01.2025 nach 

den Vorschriften des Art. 86, 89 GO beschlossen. 

Weiter hat der Marktgemeinderat in seiner Sitzung 

vom 19.11.2024 die Unternehmenssatzung des Kom-

munalunternehmens Markt Flachlanden, Anstalt des 

öffentlichen Rechts beschlossen, die im Amtsblatt 

vom 30.11.2024 amtlich bekanntgemacht und zum 

01.01.2025 in Kraft getreten ist. 
 

Nach § 7 der Verordnung über Kommunalunterneh-

men (KUV) ist zur Umwandlung von Regiebetrieben 

(hier der Wasserversorgung und Entwässerung des 

Marktes Flachslanden) in ein Kommunalunterneh-

men eine Eröffnungsbilanz zugrunde zu legen. Liegt 

diese zum Zeitpunkt des Entstehens des Kommunal-

unternehmens nicht vor, ist darüber gesondert zu be-

schließen. Diese erstelle Eröffnungsbilanz zum 

01.01.2025 liegt der Sitzungsvorlage nun zur Be-

schlussfassung bei. 
 

Aus dem MGR wird die Frage nach belastbaren Zah-

len der Einbringungsbilanz zum 01.01.2026 gestellt 

und wann diese vorliegen. Lt. Herrn Wäger liegen 

diese noch nicht endgültig vor. Geplant sei die Ein-

bringungsbilanz im Zuge der Haushaltsplanung des 

Marktes Flachslanden mit zu beschließen. Im Rah-

men der nächsten Sitzung des MGR und/oder Ver-

waltungsrates des KU im Dezember 2025 wird über 
den aktuellen Stand berichtet. 
 

Beschluss: 11 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der Markt Flachslanden beschließt die Eröffnungsbi-

lanz des Kommunalunternehmens Markt Flachslan-

den, Anstalt des öffentlichen Rechts zum 01.01.2025 

in der, in der Sitzung vom 25.11.2025 vorgelegten 

Form. 

 

TOP 09 Kommunalunternehmen Markt Flachslan-
den - Neufassung der Unternehmenssatzung zum 
01.01.2026 - beschließend 
 

Der Markt Flachslanden hat zur Gründung eines eige-

nen Kommunalunternehmens eine Unternehmens-

satzung nach Art. 89 Abs. 3 GO in der Sitzung am 

19.11.2024 beschlossen, die im Amtsblatt am 

30.11.2024 bekanntgemacht wurde. 
 

Nach externer Beratung durch den Bayerischen Kom-

munalen Prüfungsverband und Abstimmung mit der 
der beauftragten Steuerberatung zur Übertragung 

der Rechte und Pflichten, sowie der Vermögenswerte 

der bisherigen Regiebetriebe Wasserversorgung und 

Entwässerung zum 01.01.2026 im Wege der Gesamt-

rechtsnachfolge an das Kommunalunternehmen 

Markt Flachslanden und einer möglichen Anpassung 

der Prüfung des Jahresabschlusses, wird insgesamt 

der Erlass einer Änderungssatzung der Unterneh-

menssatzung zum 01.01.2026 vorgeschlagen, welche 

die bisherige Unternehmenssatzung vom 19.11.2024 
ersetzt.  
 

Der Entwurf der Änderungssatzung, sowie die Sat-

zung vom 19.11.2024 lag der Sitzungsvorlage bei und 

wurde in den zu ändernden Punkten in der Sitzung 

des Marktgemeinderates besprochen. 
 

Herr Henninger und Herr Wäger erklären die Hinter-

gründe der vorgelegten Satzungsänderung im Hin-
blick auf mögliche Grunderwerbssteuerverpflichtung 

bei Übergang der Grundstücke vom Markt Flachslan-

den an das Kommunalunternehmen und die dahinge-

hende Beratung durch den Bayerischen Kommunalen 

Prüfungsverband. 
 

Beschluss: 10 Ja-Stimmen/2 Nein-Stimmen 
Der Markt Flachslanden beschließt die Änderungssat-

zung der Unternehmenssatzung des Kommunalun-

ternehmens Markt Flachslanden Anstalt des öffentli-
chen Rechts in der am 25.11.2025 vorgelegten Form. 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft und er-

setzt die Unternehmenssatzung vom 19.11.2024 

(Amtsblatt des Marktes Flachlanden vom 30.11.2024, 

Nr. 12/2024). 

 

TOP 10 Bekanntgaben/Sonstiges - Information 
 

Vorstellung der Betreiber des Jagdfalkenhofs 
Bürgermeister Henninger berichtet, dass sich die Be-

treiber des Jagdfalkenhofs in der nächsten MGR Sit-

zung am 16.12.2025 vorstellen. 
 

Baggerarbeiten  

Herr MGR Meßlinger berichtet über durchgeführte 

Baggerarbeiten und Sickermulden im Eingrünungs-

streifen des Baugebiets Wolfsgruben II. 
 

Gestattungen für den Weihnachtsmarkt 

Auf Nachfrage von MGR Kraheberger erklärt Bürger-

meister Henninger, dass die bisherige Praxis der gast-

stättenrechtlichen Gestattungen durch das Landrats-

amt Ansbach untersagt wurde. Künftig könne nicht 
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mehr nur eine einzige Gestattung für alle Anbieter er-

stellt werden, sondern es müsse von jedem Anbieter 

eine Gestattung beantragt werden. 

 

Gemeinderatssitzung vom 16.12.2025 – 
öffentlicher Teil 
 

TOP 01 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-
schlussfähigkeit - Information 
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen wor-

den. Erster Bürgermeister Henninger stellt fest, dass 

die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmbe-

rechtigt ist. Das Gremium ist daher beschlussfähig. 

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet. Die 

Berichterstattung erfolgt grundsätzlich durch den 

Vorsitzenden, sollte in der Niederschrift kein anderer 

oder zusätzlicher Berichterstatter benannt sein.  

 

TOP 02 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 
vom 25.11.2025 – öffentlicher Teil - beschließend 
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der ausge-

händigten Niederschrift – öffentlicher Teil. 
 

Beschluss: einstimmig 
Die ausgehändigte Niederschrift – öffentlicher Teil 

wird genehmigt.  

 
TOP 03 Baupläne - beschließend 
 

TOP 04 Machbarkeitsstudie Sanierung/Neubau 
Mehrzweckhalle - Entscheidung über das weitere 
Vorgehen - beschließend 
 

Der Marktgemeinderat hat das Büro Hirsch Architek-

ten in seiner Sitzung vom 15.07.2025 mit dem Er-stel-

len einer Machbarkeitsstudie zur Sanierung bzw. dem 
Neubau der Mehrzweckhalle beauftragt. Diese Mach-

barkeitsstudie liegt nun vor und soll dem Gemeinde-

rat in der kommenden Sitzung vorgestellt werden. 

Weiterhin soll ein Beschluss über das weitere Vorge-

hen gefasst werden. 
 

Die Studie zeigt, dass eine Generalsanierung mit An-

bau einer kleinen Tribüne unter Inanspruchnahme 

der aktuell möglichen Fördermittel deutlich günstiger 

ist als ein Neubau auf dem Gelände des Hartplatzes. 
Für die Sanierung ergeben sich geschätzte Gesamt-

kosten in Höhe von 4.168.000 €. Sie teilen sich auf in 
die Generalsanierung selbst mit 2.917.000 € und den 
Erweiterungsanbau mit Zuschauertribüne mit 

1.251.000 €. Als Förderung kommt die übliche FAG-

Förderung des Freistaats Bayern mit ca. 1.010.000 € 
infrage und zusätzlich das nur kurzzeitig offene Bun-

desförderprogramm Sanierung kommunaler Sport-

stätten mit ca. 1.845.000 €. Für dieses Programm 
kann man sich bis 15.01.2026 bewerben. Wir schät-

zen die Aussichten dafür als relativ gut ein. Insgesamt 

wäre somit für die Generalsanierung mit Anbau eine 

voraussichtliche Förderung von 2.855.000 € möglich. 
 

Beim Neubau der Halle fallen geschätzte Gesamtkos-

ten in Höhe von 6.119.000 € an. Hier wäre voraus-
sichtlich eine Förderung über den BLSV in enger Zu-

sammenarbeit mit dem TSV Flachslanden mit 

2.750.000 € der günstigste Weg, da bei einer FAG-

Förderung auch nur 1.010.000 € zu erwarten wären. 
Somit wären bei der Sanierung geschätzte Eigenmit-
tel des Marktes Flachslanden von 1.313.000 € und 
beim Neubau in Höhe von 3.361.000 € nötig. 
 

Allerdings muss für die Bewerbung beim Bundespro-

gramm das Büro Hirsch sofort mit dem Erstellen der 

Förderunterlagen beauftragt werden, da die Frist für 

das Einreichen auf den 15.01.2026 festgelegt wurde. 

Für das Erstellen der Förderunterlagen wird in der Sit-

zung ein Kostenangebot vorgelegt. 
 

Die Machbarkeitsstudie und eine Präsentation über 

das Bundesförderprogramm Sanierung kommunaler 

Sportstätten waren der Sitzungsvorlage als Anlagen 

beigefügt. 
 

Herr Hirsch stellt auf Nachfrage in der Sitzung klar, 

dass erst seit kurzem über die genauen Förderbedin-

gungen der Bundesförderung Klarheit herrscht, wes-
halb auch die Information an den Marktgemeinderat 

so kurzfristig erfolgen konnte. 
 

Auf weitere Nachfrage aus dem Marktgemeinderat, 

ob nach der Bewerbung und einer Förderzusage noch 

eine Änderung der Planung (z.B. Standort und Not-

wendigkeit Tribüne, Küche usw.) möglich ist, wird 

dies von Herrn Hirsch und Herrn Bürgermeister Hen-

ninger bejaht. 
 

Herr Hirsch stellt zudem klar, dass für die Umsetzung 

einer möglichen Sanierung ohnehin ein europaweites 

zweistufiges Vergabeverfahren durchzuführen ist. Er 

würde jetzt im Vorfeld rein die notwendigen Unterla-

gen für die Förderung erstellen. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat nimmt die Ergebnisse der 

Machbarkeitsstudie zur Kenntnis.  Es soll die Variante 
Generalsanierung der Mehrzweckhalle mit Anbau ei-

ner Tribüne weiterverfolgt werden. Das Büro Hirsch 

wird mit dem Erstellen der Unterlagen für den För-

derantrag für das Bundesprogramm Sanierung kom-

munaler Sportstätten beauftragt. 

 

TOP 05 Haus für Kinder Unterm Regenbogen - An-
trag der Ev.-Luth. Kirchengemeinde auf Erhöhung 
der Elternbeiträge - beschließend 
 

Der neue Geschäftsführer des Kindergartens, Herr 

Andreas Bauer, hat einen Vorschlag für eine Erhö-

hung der Elternbeiträge in der Einrichtung übermit-
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telt. Dieses Thema wurde auch in der Sitzung des Kin-

dergartenausschusses am 10.12.2025 behandelt. Da-

bei ging es auch um ein strukturelles Defizit, das nach 

Meinung der Vertreter der Kirchenverwaltung in den 

letzten Jahren entstanden ist und zu einer Verpflich-

tung zur Defizitübernahme durch den Markt Flachs-

landen führen könnte. Dieses Thema ist ziemlich 

kompliziert und konnte am Mittwoch nicht abschlie-

ßend geklärt werden. Es wird ein oder sogar mehrere 
weitere Termine im neuen Jahr dazu geben. 
 

Allerdings konnte die Notwendigkeit einer Erhöhung 

der Elternbeiträge schlüssig dargelegt werden. Auch 

konnte man der Presse in den letzten Monaten ent-

nehmen, dass die Elternbeiträge in sehr vielen Ein-

richtungen deutlich erhöht werden mussten. Das zei-

gen auch die Vergleiche mit den beiden Kindergärten 

in Lehrberg und Oberdachstetten, die jetzt schon hö-
here Elternbeiträge haben als von der Kirchenge-

meinde für den 01.05.2026 vorgeschlagen ist. Einzig 

der Kindergarten Weihenzell ist noch auf einem mit 

unserem Kindergarten vergleichbaren Niveau. Aber 

auch hier ist eine Erhöhung zum 01.01.2027 vorgese-

hen. 
 

Gedanklich abzuziehen ist die staatliche Förderung 

der Elternbeitrage in Höhe von 100,00 € im Regelkin-
dergarten, die alle Eltern pro Kind erhalten. In der 

Krippe erhalten Eltern die staatliche Förderung in 

Höhe von 100,00 € pro Kind, wenn das zu versteu-
ernde Einkommen 60.000 € pro Jahr nicht über-

schreitet. Der Vorschlag der Kirchengemeinde sowie 

die aktuellen Gebühren der Kindergärten Lehrberg 

(Kapplzwerge), Oberdachstetten und Weihenzell 

wurden den Sitzungsunterlagen beigefügt. 
 

Beschluss: 12 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der Marktgemeinderat stimmt der Erhöhung der El-

ternbeiträge für das Haus für Kinder Unterm Regen-

bogen wie von der Ev.-Luth. Kirchengemeinde vorge-

schlagen zu. 

 

TOP 06 Bekanntgaben/Sonstiges - Information 
 

Einladung des TSV Flachslanden zum Kommersabend 

anlässlich des 125-jährigen Jubiläums 
 

Der TSV Flachslanden lädt Bürgermeister und Markt-

gemeinderat zum Kommersabend am Samstag, 25. 

April 2026 in die Mehrzweckhalle ein. Beginn ist um 

18.00 Uhr. 
 

Förderzusage für Gehölzpflege 
 

Lt. MGR Messlinger gibt es wieder eine Förderzusage 
für Gehölzpflege und es wäre gut bereits am 

24.01.2026 damit zu starten. 
 

Überdachung Grundschule 
 

Aufgrund einer Anregung aus dem Elternbereit fragt 

MGR Kraheberger nach dem Sachstand einer Über-

dachung des Pausenhofes in der Grundschule, wofür 

bereits Spendengelder gesammelt wurden. Lt. Bür-

germeister Henninger wäre eine Überdachung in 

Form eines Schirmes denkbar. Eine feste bauliche 

Überdachung scheidet aufgrund der Brandschutzbe-

stimmungen aus. Man könne hier auch die Bürgerstif-

tung einbeziehen. Aus dem Marktgemeinderat wird 
auch angeregt, eine LAG-Förderung als Kleinprojekt 

zu erfragen. 

 

 

 
 

Verwaltungsratssitzung vom 16.12.2025 
–öffentlicher Teil 
 

TOP 08 Einhebung von Verbesserungsbeiträgen für 
den Neubau der Kläranlage Flachslanden; Refinan-
zierung des restlichen Verbesserungsaufwandes - 
beschließend 
 

Zur Refinanzierung seines Verbesserungsaufwandes 

für den Neubau der Kläranlage Flachslanden am 

neuen Standort Flurnummer 1533/1, Gemarkung 

Flachslanden, Überleitung und Auflassung der Klär-

anlage Neustetten und Kettenhöfstetten durch Lei-

tungsbau zur neuen Kläranlage Flachslanden, Erneu-

erung des Regenrückhalte- und Regenüberlaufbe-

ckens am alten Standort der Kläranlage Flachslanden 

und Austausch der Pumpen und elektrischen Einrich-

tungen mit ergänzenden Arbeiten hat der Markt 
Flachslanden die Beitragssatzung für die Verbesse-

rung der Entwässerungseinrichtung (VES-EWS) vom 

24.09.2022, zuletzt geändert durch Erste Änderungs-

satzung vom 29.10.2022 erlassen. 
 

Nach § 6 dieser Satzung wurde der durch Verbesse-

rungsbeiträge abzudeckende Aufwand in Höhe von 

70 von Hundert des beitragsfähigen Investitionsauf-

wandes auf 5.415.332,58 € geschätzt und nach der 
Summe der Grundstücks- und Geschoßflächen umge-
legt. 
 

Dabei wurde der vorläufige Beitrag als Vorauszahlun-

gen in Teilbeträgen jeweils am 01.12. und am 01.06. 

in den Jahren 2022, 2023 und 2024 erhoben (insge-

samt 5.862.202,10 €). 
 

Der gesamte Verbesserungsaufwand wird derzeit auf 

rd. 10.500.000 € geschätzt: 
 

Bisherige verbuchte Ausgaben           10.520.947,12 € 

Zzgl. ausstehender Schlussrechnungen (ca.): 

               1.000.000,00 € 
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Abzgl. der zu erwartenden Zuwendung (ca.). 

               1.000.000,00 € 

 = voraussichtlicher Verbesserungsaufwand (ca.)
             10.500.000,00 € 
 

Davon 90 % (= bereinigter Verb.Aufwand) 

               9.450.000.00 € 

Davon 70 % (= umlagefähiger Verb. Aufwand) 

               6.615.000,00 € 

Abzgl. erhobene Vorauszahlungen  
               5.862.202,10 € 

= voraussichtl. schlusszurechnender Verb.Beitrag 
(ca.)                  750.000,00 € 
 

Insgesamt müssten somit nach Vorliegen der Schluss-

rechnungen noch rd. 750.000 € als endgültiger Ver-

besserungsbeitrag abschließend erhoben werden, 

damit die lt. Satzung vorgegebenen 70 % des Verbes-

serungsaufwandes über Verbesserungsbeiträge refi-
nanziert sind. 
 

Würden die obigen 750.000 € durch Verbrauchsge-
bühren gedeckt, würde dies den Gebührensatz pro 

m³ wie folgt beeinflussen 
 

Abschreibung (2,5 %)           18.750 € 

Verzinsung (2,67 %)           20.025 € 

= gebührenfähiger. Aufwand          38.775 € 
geteilt durch Einleitungsmenge       90.555 m³ 
 

= Auswirkung auf Gebührenhöhe      0,43 €/m³ 
 

In den nachfolgenden Gebührenkalkulationen der 

späteren Tagesordnungspunkte dieser Sitzung wurde 

der obige noch ausstehende Verbesserungsaufwand 

mit einbezogen. Sollte noch ein abschließender Ver-

besserungsbeitrag erhoben werden, was lt. bisheri-
gem Satzungsrecht und auch nach Rücksprache mit 

dem Landratsamt Ansbach so vorgesehen ist, so wä-

ren die in den nachfolgenden Gebührenkalkulationen 

der späteren Tagesordnungspunkte ermittelten Ge-

bührensätze der Verbrauchsgebühr bei der Abwas-

sergebühr noch um 0,43 €/m³ zu senken (keine Dop-

pelfinanzierung über Beitrag und Gebühren!!). Aller-

dings müsste in diesem Fall noch eine Schlussrate des 

Verbesserungsbeitrags in Höhe von ca. 64 % einer Vo-

rausleistungsrate eingehoben werden. 
 

Beschluss: 10 Ja-Stimmen/3 Nein-Stimme 
Der Verwaltungsrat beschließt nach Vorliegen der 

Schlussrechnungen den abschließenden Verbesse-

rungsbeitrag nicht mehr zu erheben und den Auf-

wand in die Gebührenkalkulation einzustellen. 

 

TOP 09 Abbruch des Kalkulationszeitraumes der 
Entwässerungsgebühr (2024 - 2027) - beschließend 
 

Der Marktgemeinderat hat zuletzt die Abwasserge-

bühr für den Kalkulationszeitraum 2024 bis 2027 in 

der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-

rungssatzung vom 09.11.2023 wie folgt festgesetzt: 

BGS-EWS § 10: Die Grundgebühr beträgt bei der Ver-

wendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 
 

Bis 2,5 m³/h:     19,30 €/Jahr 

Bis 6 m³/h:     22,80 €/Jahr 

Über 6 m³/h:     35,90 €/Jahr 
 

BGS-EWS § 11 Abs. 1:  

Die Einleitungsgebühr für die Entwässerungsanlagen 
mit Kläranlagen wird auf 3,33 €/m³ geändert. Die Ein-

leitungsgebühr für die Entwässerungsanlagen ohne 

Kläranlagen wird auf 0,06 €/m³ geändert. Die Ände-
rungen treten zum 01.01.2024 in Kraft. 
 

Nach Art. 8 KAG sind Gebühren grundsätzlich kosten-

deckend zu kalkulieren und können für einen länge-

ren Zeitraum angewandt werden. Dieser Zeitraum 

kann kürzer gewählt bzw. während eines laufenden 

Kalkulationszeitraums abgekürzt werden, so der Bay-
erische Verwaltungsgerichtshof in seinem Beschluss 

vom 31. Mai 2021, Az. 20 ZB 20.2016, Rn. 5. Die Ab-

kürzung des einmal gewählten Zeitraums setzt vo-

raus, dass sich erhebliche Abweichungen gegenüber 

den prognostischen Überlegungen ergeben. 
 

Stellt sich im Laufe des Kalkulationszeitraumes her-

aus, dass die Kalkulation erheblich von den tatsächli-

chen Gegebenheiten abweicht, kann der Kalkulati-
onszeitraum abgebrochen und neu kalkuliert wer-

den. Allerdings müssen auch Unter- und Überdeckun-

gen aus der (ggf. verkürzten) Vorperiode in der 

nächsten Kalkulationsperiode zum Ausgleich ge-

bracht werden. Bei einer Abkürzung des Kalkulations-

zeitraums sind etwaige Unter- und Überdeckungen 

aus dem (ggf. verkürzten) vorherigen Kalkulations-

zeitraum in der nächsten Kalkulationsperiode auszu-

gleichen (vgl. BayVGH vom 31. Mai 2021, a.a.O.). 
 

Eine Nachkalkulation für die Jahre 2024 und 2025 

(zum Stand 04.12.2025) unter Einbeziehung der vo-

raussichtlichen Ausgaben ist in der, den Sitzungsun-

terlagen beiliegenden Kalkulation dargestellt. Dieser 

ist zu entnehmen, dass bereits für die beiden Jahre 

2024 und 2025 eine Unterdeckung von voraussicht-

lich 454.642,78 € entsteht. 
 

Würde man die Gebührenhöhe unverändert lassen 
und die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen des 

Jahres 2025 auch für die Jahre 2026 und 2027 (und 

damit bis zum Ende des gewählten Kalkulationszeit-

raumes) annehmen, ergibt sich eine voraussichtliche 

Unterdeckung i.H.v. 1.109.792,76 € bis Ende des Jah-
res 2027. 
 

Die Verwaltung empfiehlt den Abbruch des aktuellen 

Kalkulationszeitraumes zum Ende des Jahres 2025 

und Neukalkulation der Abwassergebühren für die 
Jahre 2026 bis 2029 unter Einbeziehung der voraus-

sichtlichen Unterdeckung der Jahre 2024 und 2025 in 

Höhe von 454.642,78 €. Diese Unterdeckung ist dabei 
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zu je einem Viertel auf die Jahre 2026 bis 2029 zu ver-

teilen. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Verwaltungsrat beschließt den Abbruch des Kal-

kulationszeitraumes 2024 bis 2027 zum Ende des Jah-

res 2025 und Neukalkulation der Abwassergebühren 

für die Jahre 2026 bis 2029 unter Einbeziehung der 
voraussichtlichen Unterdeckung der Jahre 2024 und 

2025 in Höhe von 454.642,78 €. Diese Unterdeckung 
ist dabei zu je einem Viertel auf die Jahre 2026 bis 

2029 zu verteilen. 

 

TOP 10 Neukalkulation der Entwässerungsgebühr 
für die Jahre  2026 - 2029 - beschließend 
 

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 

16.12.2025 beschlossen den bisherigen Kalkulations-
zeitraum der Abwassergebühr 2024 bis 2027 abzu-

brechen und neu zu kalkulieren. Grund hierfür ist die 

voraussichtliche Unterdeckung der Jahre 2024 bis 

2025 i.H.v. 454.642,78 €, sowie die voraussichtliche 
Unterdeckung i.H.v. 1.109.792,76 € bis Ende 2027. 
 

1. Für die neue Kalkulation wurden folgende Überle-

gungen zugrunde gelegt: 
 

• Die Personalausgaben für den Vorstand werden 

zu 55 % dem Bereich Abwasser zugeordnet 

• Die Personalausgaben des Bauhofs entsprechen 

den voraussichtlichen Personalkosten 2025 und 

steigern sich jährlich um 3 % 

• Die Sachkosten für den Unterhalt setzen sich aus 

den bisherigen Sachausgaben des Verwaltungs-

haushaltes zusammen und steigern sich jährlich 

um 2 % 

• Für Verwaltungskosten werden die Personalaus-
gaben der Finanzverwaltung der Gemeinde mit 

12,5 % angesetzt, zuzüglich anteiliger Kosten der 

Büroarbeitsplätze  

• Für Zinsen der Sparkasse des 2025 aufgenomme-

nen Darlehens i:H.v. 5.500.000 € wird der tatsäch-
liche Fremdkapitalzins von 2,67 % angesetzt. 

• Für ein noch aufzunehmendes Darlehn an den 

Markt Flachslanden wird ebenfalls ein Fremdkapi-

talzins von 2,67 % angesetzt 
• Die Unterdeckung der Jahre 2024 und 2025 i.H.v. 

454.642,78 € wird auf die vier Jahre des Kalkulati-
onszeitraums verteilt  

 

• Die Grundgebühr wurde wie folgt ermittelt 
 

Ermittlung der Höhe der Grundgebühr 
 

Variante 1 
Wasserzähler insgesamt   1083 

davon Gartenwasserzähler     107 
 

Anzahl Wasserzähler bis 2,5 m³ *)    957 

Gebühr/WZ bis 2,5 m³             19,30 € 

= Grundgebühr bis 2,5 m³     18.470,10 € 

Anzahl Wasserzähler bis 6 m³       18 

Gebühr/WZ bis 6 m³             22,80 € 

 = Grundgebühr bis 6 m³           410,40 € 
 

Anzahl Wasserzähler über 6 m³          1 

Gebühr/WZ über 6 m³             35,90 € 

 = Grundgebühr über 6 m³             35,90 € 
 

Summe Grundgebühr     18.916,40 € 
 

Variante 2 

Wasserzähler insgesamt   1083 

davon Gartenwasserzähler     107 
 

Anzahl Wasserzähler bis 2,5 m³ *)    957 

Gebühr/WZ bis 2,5 m³             40,00 € 

= Grundgebühr bis 2,5 m³     38.280,00 € 
 

Anzahl Wasserzähler bis 6 m³       18 

Gebühr/WZ bis 6 m³             45,00 € 

 = Grundgebühr bis 6 m³           810,00 € 
 

Anzahl Wasserzähler über 6 m³          1 

Gebühr/WZ über 6 m³             70,00 € 

 = Grundgebühr über 6 m³             70,00 € 
 

Summe Grundgebühr     39.160,00 € 
 

Variante 3 

Wasserzähler insgesamt   1083 

davon Gartenwasserzähler     107 
 

Anzahl Wasserzähler bis 2,5 m³ *)    957 

Gebühr/WZ bis 2,5 m³             80,00 € 

= Grundgebühr bis 2,5 m³     76.560,00 € 
 

Anzahl Wasserzähler bis 6 m³       18 

Gebühr/WZ bis 6 m³             90,00 € 

 = Grundgebühr bis 6 m³        1.620,00 € 
 

Anzahl Wasserzähler über 6 m³          1 

Gebühr/WZ über 6 m³           140,00 € 

 = Grundgebühr über 6 m³           140,00 € 
 

Summe Grundgebühr     78.320,00 € 
 

*) ohne Gartenwasserzähler 
 

Zum Vergleich wurden die Grundgebühren bei den 

NorA-Gemeinden angefragt und wie folgt zusam-

mengefasst: 
 

Lehrberg 

mit Nenndurchfluss bis 2,5 m³/h         132,00 € 

   bis 6 m³/h         147,00 € 

   bis 10 m³/h         161,40 € 

   über 10 m³/h         175,80 € 
 

Oberdachstetten 

keine Grundgebühr 
 

Weihenzell     

mit Dauerdurchfluss bis 16 m³/h           35,00 € 

   über 16 m³/h         105,00 € 

mit Nenndurchfluss 10 m³/h entspricht 16 m³/h 
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Rügland 

mit Dauerdurchfluss bis 4 m³/h           40,00 € 

   bis 10 m³/h           50,00 € 

   bis 16 m³/h           70,00 € 

mit Nenndurchfluss bis 2,5 m³/h           40,00 € 

   bis 6 m³/h           50,00 € 

   bis 10 m³/h           70,00 € 
 

• Die eingeleitete Wassermenge wurde aus dem 

Durchschnitt der letzten vier Jahre ermittelt:  
 

Eingeleitete Wassermenge in m³ 

Jahr   laut OK.FIS 

2021   91.804 

2022   92.745 

2023   88.130 

2024   89.543 

Durchschnitt  90.555 
 

2. Der Sitzungsvorlage lagen 3 Varianten an Kalkula-

tionen bei, die in der Sitzung erläutert werden und 

sich wie folgt unterscheiden:  
 

Variante 1  

Die Grundgebühr bleibt unverändert: 

o bis QN 2,5 m3/h   19,30 €/Jahr 

o über QN 2,5 m3/h   22,80 €/Jahr 

o über QN 6 m3/Jahr   35,90 €/Jahr 
 

Die Verbrauchsgebühr erhöht sich auf 7,76 €/m³ (mit 
Berücksichtigung der Unterdeckung 24/25) 

Die Verbrauchsgebühr erhöht sich auf 6,68 €/m³ 
(ohne Berücksichtigung der Unterdeckung 24/25) 
 

Variante 2  

Die Grundgebühr erhöht sich wie folgt 

o bis QN 2,5 m3/h   40,00 €/Jahr 
o über QN 2,5 m3/h   45,00 €/Jahr 

o über QN 6 m3/Jahr   70,00 €/Jahr 
 

Die Verbrauchsgebühr erhöht sich auf 7,54 €/m³ (mit 
Berücksichtigung der Unterdeckung 24/25) 

Die Verbrauchsgebühr erhöht sich auf 6,46 €/m³ 
(ohne Berücksichtigung der Unterdeckung 24/25) 
 

Variante 3  
Die Grundgebühr erhöht sich wie folgt 

o bis QN 2,5 m3/h   80,00 €/Jahr 

o über QN 2,5 m3/h   90,00 €/Jahr 

o über QN 6 m3/Jahr              140,00 €/Jahr 
 

Die Verbrauchsgebühr erhöht sich auf 7,10 €/m³ (mit 
Berücksichtigung der Unterdeckung 24/25) 

Die Verbrauchsgebühr erhöht sich auf 6,02 €/m³ 
(ohne Berücksichtigung der Unterdeckung 24/25) 
 

3. Grundsätzlich lassen sich folgende Gründe für die 

deutliche Gebührenerhöhung ausmachen: 
 

• Es werden künftig Verwaltungskosten von 20.000 

€ einbezogen, die bisher nicht erfasst wurden 
(zwar im Haushaltsansatz bisher bei HH-Stelle 

0.7000.6792 veranschlagt, aber seit dem Jahr 

2016 nicht mehr tatsächlich verbucht). 

• Die Abschreibung und Verzinsung erhöht sich auf-

grund des Neubaus der Kläranlage (= rd. 116.000 

€ an Abschreibung für nicht durch Verbesserungs-
beiträge gedecktes Anlagevermögen, 145.500 € 
Zinsen für Darlehen bei der Sparkasse)  

• Es werden die tatsächlichen Fremdkapitalzinsen in 

der Kalkulation erfasst und nicht, wie bisher die 

rein kalkulatorischen Zinsen, die sich lediglich auf 
das durchschnittlich gebundene Kapital bezogen 

haben. In der bisherigen Haushaltsführung wur-

den die Kreditzinsen dem allgemeinen Haushalt 

(Einzelplan 9) und nicht direkt der Entwässerungs-

einrichtung (Einzelplan 7) zugeordnet. Die Fremd-

kapitalzinsen müssen von dem Kommunalunter-

nehmen in tatsächlicher Höhe beglichen werden 

und können nicht (mehr) durch andere Einnah-

men im Haushalt des Marktes Flachslanden „quer-
finanziert“ werden. 

 

4. Die Auswirkung der Erhöhung in den Varianten 1 

bis 3 für eine vierköpfige Familie mit einem durch-

schnittlichen Abwasserverbrauch von 120 m³ pro 

Jahr liegen der Sitzungsvorlage bei und werden in 

der Sitzung erläutert (eine Tabelle mit Berücksich-

tigung der Unterdeckung der Jahre 2024 und 

2025, sowie eine Tabelle ohne Berücksichtigung) 
 

5. Es ist angedacht die Einleitungsgebühr für die Ent-

wässerungsanlagen ohne Kläranlagen (bisher 0,06 

€/m³) prozentual im gleichen Verhältnis anzuhe-
ben, wie die Gebühr für die Entwässerungsanla-

gen mit Kläranlagen 
 

Beschluss: 9 Ja-Stimmen/4 Nein-Stimmen 
Der Verwaltungsrat beschließt die Neukalkulation 

entsprechend der in der Sitzung vom 16.12.2025 dar-
gestellten Variante 3. Diese beinhaltet eine Grundge-

bühr für Wasserzähler 
 

o bis QN 2,5 m3/h   80,00 €/Jahr 

o über QN 2,5 m3/h   90,00 €/Jahr 

o über QN 6 m3/Jahr              140,00 €/Jahr 
 

und eine Einleitungsgebühr von 6,02 €/m³ für die Ent-
wässerungsanlagen mit Kläranlagen 

und eine Einleitungsgebühr von 0,11 /m³ für die Ent-
wässerungsanlagen ohne Kläranlagen. 
 

Die Unterdeckung der Jahre 2024/2025 wird im 

neuen Kalkulationszeitraum nicht mit berücksichtigt. 

 

TOP 11 Erlass einer Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) durch das 
Kommunalunternehmen zum 01.01.2026 - beschlie-
ßend 
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Der Markt Flachslanden hat dem Kommunalunter-

nehmen die Aufgaben der Versorgung des Gemein-

degebiets mit Wasser und die Beseitigung des Ab-

wassers im Gemeindegebiet, sowie den Betrieb der 

öffentlichen Wasserversorgungseinrichtungen und 

der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen des 

Marktes Flachslanden übertragen (§ 2 Abs. 1 der Un-

ternehmenssatzung des Kommunalunternehmens 

Markt Flachslanden AöR). 
 

Die zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben not-

wendigen Befugnisse sind auf das Kommunalunter-

nehmen übergegangen. Das Kommunalunternehmen 

ist berechtigt, anstelle der Gemeinde Satzungen und, 

soweit Landesrecht zu deren Erlass ermächtigt, Ver-

ordnungen für das übertragene Aufgabengebiet zu 

erlassen und zu vollziehen. Zuständiges Organ des 

Kommunalunternehmens für den Erlass und Ände-
rung von Satzungen ist der Verwaltungsrat (§ 6 Abs. 

3 Nr. 1 o.g. Unternehmenssatzung). 
 

Der Verwaltungsrat beschließt grundsätzlich in nicht 

öffentlichen Sitzungen (§ 10 Abs. 4 der Geschäftsord-

nung des Verwaltungsrates). Soweit in Sitzungen des 

Verwaltungsrats Satzungen und Verordnungen bera-

ten und beschlossen werden, die Rechte und Pflich-

ten Dritter begründen, gilt Art. 52 der Bayerischen 
Gemeindeordnung entsprechend und damit der 

Grundsatz der Öffentlichkeit, sodass die Beratung 

und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung erfolgt. 
 

Hat die Gemeinde (Markt Flachslanden) dem Kom-

munalunternehmen Rechtssetzungsbefugnisse über-

tragen, kann die Gemeinde insoweit keine Satzungen 

mehr erlassen und ihre alten Satzungen auch nicht 

mehr ändern oder aufheben. Nach der Rechtspre-

chung des BayVGH gelten die Satzungen der Ge-
meinde aber solange fort, bis das Kommunalunter-

nehmen von seiner Befugnis Gebrauch gemacht hat 

und eigene Regelungen trifft (BayVGH, Urteil vom 

16.02.2017 – 20 BV 16.90, aus Thimet, Kommunalab-

gaben und Ortsrecht in Bayern, zu § 2 Abs. 4, Rn. 48). 
 

Der Vorstand empfiehlt daher dem Verwaltungsrat 

den Erlass, der der Sitzungsvorlage beigelegenden 

und in der Sitzung aufgezeigten Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS/ EWS), 

welche im Amtsblatt Ende Dezember noch rechtzeitig 

vor dem 01.01.2026 beabsichtigt ist bekannt zu ma-

chen. Die Satzung ist bis auf die mit Beschluss des 

Verwaltungsrates vom 16.12.2025, TOP 10 festgeleg-

ten Gebührensätze inhaltsgleich zur vorherigen 

BGS/EWS des Marktes Flachslanden vom 09.11.2023. 
 

Beschluss: 12 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der Verwaltungsrat beschließt die Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS/ 

EWS) zum 01.01.2026 in der, in der Sitzung vom 

16.12.2025 vorgestellten Fassung. Die Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS/ 

EWS) ist auszufertigen und im Amtsblatt des Marktes 

Flachslanden Ende Dezember bekannt zu machen. 

 

TOP 12 Abbruch des Kalkulationszeitraumes der 
Wassergebühr (2024 - 2027) - beschließend 
 

Der Marktgemeinderat hat zuletzt die Wassergebühr 

für den Kalkulationszeitraum 2024 bis 2027 in der 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabe-

satzung vom 09.11.2023 wie folgt festgesetzt: 
 

BGS-WAS § 9a Abs. 2: Die Grundgebühr beträgt bei 

der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurch-

fluss 

Bis 2,5 m³/h: 19,30 €/Jahr 

Bis 6 m³/h: 22,80 €/Jahr 
Über 6 m³/h: 35,90 €/Jahr 
 

BGS-WAS § 10 Abs. 1: Die Höhe der Verbrauchsge-

bühr wird auf 2,69 €/m³ geändert. BGS-WAS § 10 Abs. 

3: Die Höhe der Pauschale für die Verwendung von 

Bauwasser wird auf 52 € je Wohneinheit und je Ge-
werbebetrieb geändert. Die Änderungen treten zum 

01.01.2024 in Kraft. 
 

Nach Art. 8 KAG sind Gebühren grundsätzlich kosten-

deckend zu kalkulieren und können für einen länge-

ren Zeitraum angewandt werden. Dieser Zeitraum 

kann kürzer gewählt bzw. während eines laufenden 

Kalkulationszeitraums abgekürzt werden, so der Bay-

erische Verwaltungsgerichtshof in seinem Beschluss 

vom 31. Mai 2021, Az. 20 ZB 20.2016, Rn. 5. Die Ab-

kürzung des einmal gewählten Zeitraums setzt vo-

raus, dass sich erhebliche Abweichungen gegenüber 

den prognostischen Überlegungen ergeben. 
 

Stellt sich im Laufe des Kalkulationszeitraumes her-

aus, dass die Kalkulation erheblich von den tatsächli-

chen Gegebenheiten abweicht, kann der Kalkulati-

onszeitraum abgebrochen und neu kalkuliert wer-

den. Allerdings müssen auch Unter- und Überdeckun-

gen aus der (ggf. verkürzten) Vorperiode in der 

nächsten Kalkulationsperiode zum Ausgleich ge-

bracht werden. Bei einer Abkürzung des Kalkulations-
zeitraums sind etwaige Unter- und Überdeckungen 

aus dem (ggf. verkürzten) vorherigen Kalkulations-

zeitraum in der nächsten Kalkulationsperiode auszu-

gleichen (vgl. BayVGH vom 31. Mai 2021, a.a.O.). 
 

Die Dillenberggruppe teilte mit Schreiben vom 

03.09.2025 mit, dass sich der Wasserpreis für Was-

sergäste ab dem 01.01.2026 von 1,05 €/m³ bisher auf 
künftig 1,41 €/m³ erhöht. Dies stellt eine Erhöhung 
von rd. 35 % dar, die sich direkt in den laufenden Be-

triebsausgaben der Wasserversorgung ab dem 

01.01.2026 niederschlagen. Eine deswegen durchge-

führte Nachkalkulation für die Jahre 2024 und 2025 



 
18       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  02/2026 

(zum Stand 04.12.2025) unter Einbeziehung der vo-

raussichtlichen Ausgaben ist in der, der Sitzungsvor-

lage beiliegenden Kalkulation, dargestellt. 
 

Dieser ist zu entnehmen, dass bereits für die beiden 

Jahre 2024 und 2025 eine Unterdeckung von voraus-

sichtlich 11.647,09 € entsteht. Würde man die Ge-
bührenhöhe aber unverändert lassen und die voraus-

sichtlichen Gebühreneinnahmen des Jahres 2025 

auch für die Jahre 2026 und 2027 (und damit bis zum 
Ende des gewählten Kalkulationszeitraumes) anneh-

men, ergibt sich eine voraussichtliche Unterdeckung 

i.H.v. 109.308,09 € bis Ende des Jahres 2027. 
 

Die Verwaltung empfiehlt den Abbruch des aktuellen 

Kalkulationszeitraumes zum Ende des Jahres 2025 

und Neukalkulation der Wassergebühren für die 

Jahre 2026 bis 2029 unter Einbeziehung der voraus-

sichtlichen Unterdeckung der Jahre 2024 und 2025 in 
Höhe von 11.647,09 €. Diese Unterdeckung ist dabei 
zu je einem Viertel auf die Jahre 2026 bis 2029 zu ver-

teilen. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Verwaltungsrat beschließt den Abbruch des Kal-

kulationszeitraumes 2024 bis 2027 zum Ende des Jah-

res 2025 und Neukalkulation der Wassergebühren für 

die Jahre 2026 bis 2029 unter Einbeziehung der vo-

raussichtlichen Unterdeckung der Jahre 2024 und 
2025 in Höhe von 11.647,09 €. Diese Unterdeckung 
ist dabei zu je einem Viertel auf die Jahre 2026 bis 

2029 zu verteilen. 

 

TOP 13 Neukalkulation der Wassergebühr für die 
Jahre  2026 - 2029 - beschließend 
 

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 

16.12.2025 beschlossen, den bisherigen Kalkulations-
zeitraum der Wassergebühr 2024 bis 2027 abzubre-

chen und neu zu kalkulieren. Grund hierfür ist die An-

hebung des Wasserpreises durch die Dillenberg-

gruppe ab 01.01.2026 von 1,05 auf 1,41 € pro bezo-
genen m³ Wasser für die sogenannten Wassergäste. 
 

6. Für die neue Kalkulation wurden folgende Überle-

gungen zugrunde gelegt: 
 

• Die Personalausgaben für den Vorstand werden 

zu 45 % dem Bereich Wasser zugeordnet 

• Die Personalausgaben des Bauhofs entsprechen 

den voraussichtlichen Personalkosten 2025 und 

steigern sich jährlich um 3 % 

• Die Sachkosten für den Unterhalt setzen sich aus 

den bisherigen Sachausgaben des Verwaltungs-

haushaltes zusammen und steigern sich jährlich 

um 2 % 

• Für Verwaltungskosten werden die Personalaus-
gaben der Finanzverwaltung der Gemeinde mit 

12,5 % angesetzt, zuzüglich anteiliger Kosten der 

Büroarbeitsplätze  

• Für ein noch aufzunehmendes Darlehen an den 

Markt Flachslanden wird ebenfalls ein Fremdkapi-

talzins von 2,67 % angesetzt 

• Die Unterdeckung der Jahre 2024 und 2025 i.H.v. 

11.647,09 € wird auf die vier Jahre des Kalkulati-
onszeitraums verteilt (= 2.912,00 €/Jahr) 

 

• Die Grundgebühr wurde wie folgt ermittelt 
 

Ermittlung der Höhe der Grundgebühr 

Variante 1 

Wasserzähler insgesamt   1083 

davon Gartenwasserzähler     107 
 

Anzahl Wasserzähler bis 2,5 m³   1064 

Gebühr/WZ bis 2,5 m³             19,30 € 

 = Grundgebühr bis 2,5 m³     20.535,20 € 
 

Anzahl Wasserzähler bis 6 m³       18 
Gebühr/WZ bis 6 m³             22,80 € 

 = Grundgebühr bis 6 m³           410,40 € 
 

Anzahl Wasserzähler über 6 m³          1 

Gebühr/WZ über 6 m³             35,90 € 

 = Grundgebühr über 6 m³             35,90 € 
 

Summe Grundgebühr netto    20.981,50 € 
 

Variante 2 

Wasserzähler insgesamt   1083 

davon Gartenwasserzähler     107 
 

Anzahl Wasserzähler bis 2,5 m³   1064 

Gebühr/WZ bis 2,5 m³             40,00 € 

 = Grundgebühr bis 2,5 m³     42.560,00 € 
 

Anzahl Wasserzähler bis 6 m³       18 

Gebühr/WZ bis 6 m³             45,00 € 

 = Grundgebühr bis 6 m³           810,00 € 
 

Anzahl Wasserzähler über 6 m³          1 

Gebühr/WZ über 6 m³             70,00 € 

 = Grundgebühr über 6 m³             70,00 € 
 

Summe Grundgebühr netto    43.440,00 € 
 

Variante 3 

Wasserzähler insgesamt   1083 

davon Gartenwasserzähler     107 
 

Anzahl Wasserzähler bis 2,5 m³   1064 

Gebühr/WZ bis 2,5 m³             80,00 € 

 = Grundgebühr bis 2,5 m³     85.120,00 € 
 

Anzahl Wasserzähler bis 6 m³       18 

Gebühr/WZ bis 6 m³             90,00 € 

 = Grundgebühr bis 6 m³        1.620,00 € 
 

Anzahl Wasserzähler über 6 m³          1 

Gebühr/WZ über 6 m³           140,00 € 

 = Grundgebühr über 6 m³           140,00 € 
 

Summe Grundgebühr netto    86.880,00 € 
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Zum Vergleich wurden die Grundgebühren bei den 

NorA-Gemeinden und der Dillenberggruppe abge-

fragt und wie folgt zusammengefasst: 
 

Flachslanden bisher 

mit Nenndurchfluss bis 2,5 m³/h           19,30 € 

   bis 6 m³/h           22,80 € 

   über 6 m³/h           35,90 € 
 

Oberdachstetten 

mit Nenndurchfluss bis 6 m³/h           36,00 € 

   bis 10 m³/h           51,00 € 

mit Dauerdurchfluss bis 10 m³/h           36,00 € 

   bis 16 m³/h           51,00 € 
 

Lehrberg 

mit Nenndurchfluss bis 2,5 m³/h         108,00 € 
   bis 6 m³/h         122,40 € 

   bis 10 m³/h         136,80 € 

   über 10 m³/h         151,20 € 
 

Weihenzell 

mit Dauerdurchfluss bis 4 m³/h           30,00 € 

   bis 10 m³/h           45,00 € 

   bis 16 m³/h           60,00 € 

mit Nenndurchfluss bis 2,5 m³/h           30,00 € 

   bis 6 m³/h           45,00 € 
   bis 10 m³/h           60,00 € 
 

Dillenberggruppe:  

Nenndurchfluss / Dauerdurchfluss 

bis 2,5 m³/h 4,0 m³/h pro Jahr 7% 67,00           71,69 € 
bis 6,0 m³/h 10,0 m³/h pro Jahr 7% 93,55      100,10 € 

bis 10,0 m³/h 16,0 m³/h pro Jahr 7% 133,60  142,95 € 

über 10,0 m³/h 16,0 m³/h pro Jahr 7% 401,20 429,28 € 
 

• Die entnommene Frischwassermenge ist der 

Durchschnitt, der in den Jahren 2021 bis 2024 ent-

nommenen Frischwassermenge der Wasserzähler 

lt. OK.FiS:  
 

Jahr   Frischwassermenge 

2021   114.020 

2022   119.185 

2023   113.104 
2024   112.965 

Durchschnitt  114.818,50 
 

7. Der Sitzungsvorlage liegen 3 Varianten an Kalkula-

tionen bei, die in der Sitzung erläutert werden und 

sich aufgrund der oben genannten Überlegungen 

wie folgt unterscheiden:  
 

Variante 1  
Die Grundgebühr bleibt unverändert: 

o bis QN 2,5 m3/h   19,30 €/Jahr 

o über QN 2,5 m3/h   22,80 €/Jahr 

o über QN 6 m3/Jahr   35,90 €/Jahr 
 

Die Verbrauchsgebühr erhöht sich auf 3,17 €/m³ 
 

Variante 2  

Die Grundgebühr erhöht sich wie folgt 

o bis QN 2,5 m3/h   40,00 €/Jahr 

o über QN 2,5 m3/h   45,00 €/Jahr 

o über QN 6 m3/Jahr   70,00 €/Jahr 
 

Die Verbrauchsgebühr erhöht sich auf 2,97 €/m³ 
 

Variante 3  
Die Grundgebühr erhöht sich wie folgt 

o bis QN 2,5 m3/h   80,00 €/Jahr 

o über QN 2,5 m3/h   90,00 €/Jahr 

o über QN 6 m3/Jahr              140,00 €/Jahr 
 

die Verbrauchsgebühr vermindert sich auf 2,59 €/m³ 
 

8. Grundsätzlich lassen sich folgende Gründe für die 

Gebührenerhöhung ausmachen: 
 

• Es werden künftig Verwaltungskosten von 20.000 

€ einbezogen, die bisher nicht erfasst wurden 
(zwar im Haushaltsansatz bisher bei HH-Stelle 

0.8150.6792 veranschlagt, aber seit dem Jahr 

2016 nicht mehr tatsächlich verbucht). 

• Die Anhebung des Wasserpreises durch die Dillen-

berggruppe ab 01.01.2026 von 1,05 auf 1,41 € pro 
bezogenen m³ Wasser.  

 

9. Die Auswirkung der Erhöhung in den Varianten 1 

bis 3 für eine vierköpfige Familie mit einem durch-

schnittlichen Wasserverbrauch von 120 m³ pro 

Jahr liegen der Sitzungsvorlage bei und werden in 

der Sitzung erläutert. 
 

Beschluss: 12 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der Verwaltungsrat beschließt die Neukalkulation 
entsprechend der in der Sitzung vom 16.12.2025 dar-

gestellten Variante 1. Dies beinhaltet eine Beibehal-

tung der Grundgebühr für Wasserzähler 
 

o bis QN 2,5 m3/h   19,30 €/Jahr 

o über QN 2,5 m3/h   22,80 €/Jahr 

o über QN 6 m3/Jahr   35,90 €/Jahr 
 

und eine Verbrauchsgebühr von 3,17 €/m³. 
 
TOP 14 Erlass einer Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) durch das 
Kommunalunternehmen zum 01.01.2026 - beschlie-
ßend 
 

Der Markt Flachslanden hat dem Kommunalunter-

nehmen die Aufgaben der Versorgung des Gemein-

degebiets mit Wasser und die Beseitigung des Ab-

wassers im Gemeindegebiet, sowie den Betrieb der 
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtungen und 

der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen des 

Marktes Flachslanden übertragen (§ 2 Abs. 1 der Un-

ternehmenssatzung des Kommunalunternehmens 

Markt Flachslanden AöR). 
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Die zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben not-

wendigen Befugnisse sind auf das Kommunalunter-

nehmen übergegangen. Das Kommunalunternehmen 

ist berechtigt, anstelle der Gemeinde Satzungen und, 

soweit Landesrecht zu deren Erlass ermächtigt, Ver-

ordnungen für das übertragene Aufgabengebiet zu 

erlassen und zu vollziehen. Zuständiges Organ des 

Kommunalunternehmens für den Erlass und Ände-

rung von Satzungen ist der Verwaltungsrat (§ 6 Abs. 

3 Nr. 1 o.g. Unternehmenssatzung). 
 

Der Verwaltungsrat beschließt grundsätzlich in nicht 

öffentlichen Sitzungen (§ 10 Abs. 4 der Geschäftsord-

nung des Verwaltungsrates). Soweit in Sitzungen des 

Verwaltungsrats Satzungen und Verordnungen bera-

ten und beschlossen werden, die Rechte und Pflich-

ten Dritter begründen, gilt Art. 52 der Bayerischen 

Gemeindeordnung entsprechend und damit der 

Grundsatz der Öffentlichkeit, sodass die Beratung 

und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung erfolgt. 
 

Hat die Gemeinde (Markt Flachslanden) dem Kom-

munalunternehmen Rechtssetzungsbefugnisse über-

tragen, kann die Gemeinde insoweit keine Satzungen 

mehr erlassen und ihre alten Satzungen auch nicht 

mehr ändern oder aufheben. Nach der Rechtspre-

chung des BayVGH gelten die Satzungen der Ge-

meinde aber solange fort, bis das Kommunalunter-

nehmen von seiner Befugnis Gebrauch gemacht hat 
und eigene Regelungen trifft (BayVGH, Urteil vom 

16.02.2017 – 20 BV 16.90, aus Thimet, Kommunalab-

gaben und Ortsrecht in Bayern, zu § 2 Abs. 4, Rn. 48). 
 

Der Vorstand empfiehlt daher dem Verwaltungsrat 

den Erlass, der der Sitzungsvorlage beigelegenen und 

in der Sitzung aufgezeigten Beitrags- und Gebühren-

satzung zur Wasserabgabesatzung (BGS/ WAS) zum 

01.01.2026, welche im Amtsblatt Ende Dezember 
noch rechtzeitig vor dem 01.01.2026 beabsichtigt ist 

bekannt zu machen. Die Satzung ist bis auf die mit Be-

schluss des Verwaltungsrates vom 16.12.2025, TOP 

13 festgelegten Gebührensätze inhaltsgleich zur vor-

herigen BGS/WAS des Marktes Flachslanden vom 

09.11.2023. 
 

Beschluss: 11 Ja-Stimmen/2 Nein-Stimmen 
Der Verwaltungsrat beschließt die Beitrags- und Ge-

bührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
(BGS/WAS) zum 01.01.2026 in der, in der Sitzung vom 

16.12.2025 vorgestellten Fassung. Die Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 

(BGS/WAS) ist auszufertigen und im Amtsblatt des 

Marktes Flachslanden Ende Dezember bekannt zu 

machen. 

 

 

 
 

Grundschule Flachslanden  
 

Sehr geehrte Eltern der Einschulungs-

kinder,   
 

folgende Einschulungsregelung gilt 

für das Schuljahr 2026/27: 
 

im Vorjahr zurückgestellt 
Geburtsdatum 01.10.2018 – 30.09.2019 

Schulpflichtig, keine weitere Zurückstellung möglich 
 

regulär schulpflichtig 
Geburtsdatum 01.10.2019 – 30.06.2020 
Zurückstellung auf Antrag 
 

Geburtsdatum 01.07.2020 – 30.09.2020 

Korridor-Kinder Beratungsgespräch mit der Schule 
 

auf Antrag schulpflichtig 
Geburtsdatum 01.10.2020 – 31.12.2020 

Einschulung auf Antrag 
 

auf Antrag schulpflichtig mit Gutachten 
Geburtsdatum ab 01.01.2021 

Schulpsychologisches Gutachten erforderlich 
 

Kinder, die im Einschulungsjahr vom 1. Juli bis 30. 

September sechs Jahre alt werden, können schul-

pflichtig werden. Diese Kinder durchlaufen das An-

melde- und Einschulungsverfahren an den Schulen 

ebenso wie alle anderen Vorschulkinder. Auf Grund-
lage der gewonnenen Erkenntnisse berät die Schule 

die Erziehungsberechtigten dieser Kinder und spricht 

eine Empfehlung bezüglich der Einschulung aus. Die 

Erziehungsberechtigten entscheiden nach der Bera-

tung selbst, ob ihr schulfähiges Kind bereits zum kom-

menden oder erst zum darauffolgenden Schuljahr 

eingeschult wird. Wenn die Eltern die Einschulung auf 

das folgende Schuljahr verschieben möchten, müs-

sen Sie dies der Schule bis spätestens 10. April 2026 

schriftlich mitteilen. Liegt die Erklärung nicht fristge-
recht vor, wird das Kind zum kommenden Schuljahr 

schulpflichtig. Es wird geraten auch mit dem Kinder-

garten Rücksprache zu halten, ob das Kind gegebe-

nenfalls noch ein Jahr dort verbleiben kann. Wird ein 

Kind als noch nicht schulreif eingestuft, kann die Ein-

schulung von den Erziehungsberechtigten nicht er-

zwungen werden. 
 

Die bisherigen Regelungen zur Zurückstellung gelten 
für alle regulär schulpflichtigen Kinder, die vor dem 1. 

Juli 2020 geboren wurden. 
 

Am Mittwoch, 18.03.2026 findet ab 13:00 Uhr die 

Schuleinschreibung an unserer Schule statt. Die Ein-
ladung mit Ihrer genauen Uhrzeit werden Sie elekt-

ronisch erhalten. Dieser Termin ist verpflichtend. Ein 

Erziehungsberechtigter muss persönlich mit dem 
Kind zur Schuleinschreibung kommen. Sollten Ände-

rungen im Ablauf der Schuleinschreibung nötig wer-
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den, informieren wir Sie per Mail. Falls noch nicht ge-

schehen, teilen Sie uns bitte schnellstmöglich Ihre 

Kontaktdaten mit! 
 

Folgende Unterlagen sind mitzubringen: 
• Geburtsurkunde, Impfpass 

• Nachweis der U9 durch gelbes Untersuchungsheft 

• Nachweis der Schuleingangsuntersuchung (kann 
ggf. nachgereicht werden) 

• Sorgerechtsbeschluss bei alleinerziehenden Eltern-

teilen 
 

Herzliche Grüße 
 

Tanja Schleußinger, Schulleitung 

 
 

Tag der offenen Tür am 
Gymnasium Carolinum  
 

Das Gymnasium Carolinum Ansbach 

(Reuterstraße 9, 91522 Ansbach) ver-

anstaltet am Samstag, 14. März 2026, von 9:00 bis 
13:00 Uhr einen Tag der offenen Tür. Wir laden alle 
Grundschülerinnen und Grundschüler und ihre Eltern 

herzlich ein, die Schule bei spannenden Überraschun-

gen und vielen Mitmachaktionen zu erkunden. Lehr-

kräfte, Schülerinnen und Schüler beantworten dabei 

gerne alle Ihre Fragen. 
 

Stefan Exner, Schulleiter 

 
 

Tag der offenen Tür am 
Platen–Gymnasium Ansbach  
 

Naturwissenschaftlich-technologi-

sches und Sprachliches Gymnasium 

Pädagogisches Seminar / Studienseminar für das 

Lehramt an Gymnasien, Bahnhofsplatz 15 91522 An-
sbach Telefon: 0981 5073 Telefax: 0981 96634 
 

Einladung zum Tag der offenen Tür am Samstag, 07. 
März 2026, von 10:00 bis 13:00 Uhr. Alle Interessier-

ten, insbesondere Kinder, die an das Gymnasium 

übertreten wollen, und ihre Eltern sind herzlich dazu 

eingeladen, sich bei einem Rundgang durch die 

Schule über die vielfältigen Angebote unserer Fach-

bereiche zu informieren. Schulleitung, Lehrerkolle-
gium, Elternbeirat und Schülermitverantwortung 

freuen sich auf Ihren Besuch und stehen für Gesprä-

che und Fragen zur Verfügung. Unter www.platen-

gymnasium.de informieren wir ebenfalls zum Über-

tritt an das Platen-Gymnasium sowie über die vielfäl-

tigen Angebote unserer Fachbereiche und unser 

schulisches Leben. Für eventuelle Fragen oder Aus-

künfte steht die Schulverwaltung gerne auch telefo-

nisch oder per E-Mail zur Verfügung. 
 

Tobias Herber, Schulleiter 

THERESIEN-GYMNASIUM 
ANSBACH 
 

Das Theresien-Gymnasium, Schreibmül-

lerstr. 10, 91522 Ansbach, Wirtschaftswissenschaftli-

ches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit bi-

lingualem Zug und Einführungsklasse, lädt herzlich zu 

einem Infoabend über die Einführungsklasse, am 

Dienstag, 10. Februar 2026, um 19.00 Uhr in unserer 
Aula ein. Die Einführungsklasse führt einsatzbereite 

und belastbare Absolventinnen und Absolventen des 

Mittleren Schulabschlusses in insgesamt drei Jahren 

zum Abitur (uneingeschränkte allgemeine Hochschul-

reife). Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache sind 

für den Einstieg nicht unbedingt nötig. 
 

Auf Ihren und Euren Besuch freuen wir uns. 
 

A. Pfeiffer, StDin, Schulleiterin 

 
 

THERESIEN-GYMNASIUM 
ANSBACH 
 

Das Theresien-Gymnasium, Schreibmül-

lerstr. 10, 91522 Ansbach, Wirtschaftswissenschaftli-

ches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit bi-
lingualem Zug und Einführungsklasse, veranstaltet ei-

nen „Tag der offenen Tür“ am Freitag, 13. März 
2026, in der Zeit von 14.30 bis 17.00 Uhr. Alle Inte-

ressenten sind herzlich eingeladen. Wir bieten den El-

tern und Kindern die Möglichkeit, die Schule unter 

fachkundiger Führung zu besichtigen. Geplant sind 

verschiedene Vorführungen, bei denen auch die Kin-

der aktiv werden können. Zudem informieren wir 

über die Offene Ganztagesschule sowie über die Tab-

let-, Theater- und Bläserklassen.“ 
 

Auf Ihren und Euren Besuch freuen wir uns. 
 

A. Pfeiffer, StDin, Schulleiterin 

 
 

 
 

Informationstag der Hochschule Wei-
henstephan-Triesdorf 
 

Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf lädt am 

Freitag, 20.03.2026 zum Studieninformationstag am 

Campus Triesdorf ein. Neben der Vorstellung des 
Studienangebots besteht die Möglichkeit an Schnup-

pervorlesungen und Führungen über den Campus 

teilzunehmen. Nähere Informationen unter https:// 

www.hswt.de/studieninfotage 
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Berufliche Fortbildung an der Fachakade-
mie für Ernährungs- und Versorgungsma-
nagement in Triesdorf 
 

Neugierig? Dann holen Sie sich alle Infos dazu am 

• Donnerstag, 05.02.2026, 18:00 Uhr  
(Online-Info-Veranstaltung) 

Anmeldung unter poststelle@fak-td.bayern.de 

oder kommen Sie direkt zu uns am 

• Samstag, 07.02.2026, von 10:00 bis 14:00 Uhr  

im Weißen Schloss in Triesdorf. 

Sie haben eine Ausbildung als Hauswirtschafter / 

Hauswirtschafterin, Koch / Köchin, Hotelfachmann / 

Hotelfachfrau oder in einem vergleichbaren Beruf 

und Sie möchten den nächsten Karriereschritt ge-

hen? Dann ist die Fortbildung zum Betriebswirt / zur 
Betriebswirtin für Ernährungs- und Versorgungsma-

nagement an der Fachakademie Triesdorf genau das 

Richtige für Sie! 

Mit diesem Abschluss stehen Ihnen zahlreiche span-

nende Möglichkeiten offen – ob in Hotels, Tagungs-

häusern, Senioreneinrichtungen oder in Reinigungs-

unternehmen. Sie erfüllen dann auch die Vorausset-

zungen für die Ausbildung zur Fachlehrkraft an beruf-

lichen Schulen sowie zur Fachlehrkraft in der Land-

wirtschaftsverwaltung. 
Am Infotag können Sie sich selbst überzeugen: Un-

sere Studierenden zeigen Ihnen die aktuellen Inhalte 

aus verschiedenen Unterrichtsfächern, ehemalige 

Absolventen berichten aus ihrem Arbeitsalltag und 

ihren beruflichen Erfahrungen, und Sie können an 

verschiedenen Stationen aktiv mitmachen und sogar 

Köstlichkeiten aus unserer Schulküche probieren. 

Für das leibliche Wohl sorgt das erste Schuljahr mit 

leckeren Gerichten direkt aus der Schulküche.  

Nutzen Sie die Chance, uns persönlich kennenzuler-

nen! 

Studierende und Lehrkräfte freuen sich auf Sie und 

viele neugierige Besucher. 
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Evang.-Luth. 
Kirchengemeinde 

 
Februar 2026 

 
 

Ev.-Luth. Pfarramt Flachslanden 

Pfarrstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/222, Fax: 09829/1439, 

E-Mail: pfarramt.flachslanden@elkb.de  

Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 

Pfarramtssekretärin Barbara Fleischmann 
Erreichbarkeit: 

Montag Home-Office Handy 015172049938 

Dienstag Pfarramt Flachslanden + Herr Schnurren-

berger 8.30 – 12.30 Uhr 

Mittwoch Pfarramt Rügland + Herr Schnurenbrger 
8.30 – 12.30 Uhr 

Donnerstag Pfarramt Flachslanden 8.30 – 12.30 Uhr 
 

Sonntag, 01. Februar, Letz. So. n. Epiphanias 
9.30 Uhr Unternbibert Gottesdienst mit Pfarrer Hans 
Schneider 

10.30 Uhr Flachslanden GoDi anders mit Jugendrefe-

rentin Milena Pfeil im Gemeindehaus  

Dienstag, 02. Februar 
10.00-11.30 Uhr Zwergentreff im Gemeindehaus Un-

ternbibert  

Donnerstag, 05. Februar 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 

Gemeindehaus 

19.00 Uhr Elternabend Konfis 2027 im Gemeinde-
haus Flachslanden 

Freitag 06. Februar  
18.00 Uhr Rügland Roggastum im Gemeindehaus 

Sonntag, 08. Februar, Sexagesimä 
9.30 Uhr Rügland Gottesdienst (Gemeindehaus) mit 

Prädikant Ingo Treiber 

9.30 Uhr Flachslanden (Gemeindehaus) Gottesdienst 

mit Pfarrer Hans Schneider 

Montag, 09. Februar 
19.00 Uhr Spieleabend Gemeindehaus Unternbibert 

Dienstag, 10. Februar 
10.00-11.30 Uhr Zwergentreff im Gemeindehaus 

Rügland  

15.30 Uhr Bibelgesprächskreis Gemeindehaus 

Flachslanden 

Donnerstag, 12. Februar 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 

Gemeindehaus 

Freitag, 13. Februar 
18.00 Uhr Flachslanden Jungschar im Gemeindehaus 

20.00 Uhr Flachslanden Jugendkreis im Gemeinde-

haus 

Samstag, 14. Februar 
9.30 Uhr Konfitag Gemeindehaus Unternbibert, 

Thema: Abendmahl 

Sonntag, 15. Sonntag, Estomihi 
9.30 Uhr Rügland Gottesdienst mit Pfarrer Max 

Schnurrenberger  

9.30 Uhr Flachslanden (Gemeindehaus) Gottesdienst 

mit Abendmahl durch Pfrin. Elisabeth Franz-Chlopik 

Dienstag, 17. Februar 
10.00-11.30 Uhr Zwergentreff im Gemeindehaus 

Rügland (Fasching) 

Donnerstag, 19. Februar 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 

Gemeindehaus 

14.00 Uhr Unternbibert Bartholomäustreff „Weltge-
betstagland Nigeria“ Bilderreise zu Land und Leben 

Freitag, 20. Februar 
18.00 Uhr Rügland Roggastum im Gemeindehaus 
18.00 Uhr Flachslanden Jungschar im Gemeindehaus 

20.00 Uhr Flachslanden Jugendkreis im Gemeinde-

haus 

Samstag, 21. Februar 
18.00 Uhr Jahreshauptversammlung des CVJM im 

Gemeindeaus Flachslanden 

Sonntag, 22. Februar, Invokavit  
9.30 Unternbibert Gottesdienst mit Abendmahl mit 

Pfarrer Hans Schneider 

9.30 Uhr Flachslanden (Gemeindehaus) Gottesdienst 
mit Pfarrer Dr. Rudolf Keller 

9.30 Uhr KiGo-live im Gemeindehaus (Gemeinde-

haus) 

Montag, 23. Februar 
19.30 Uhr Montagsgespräch Gemeindehaus Untern-

bibert, Thema: „Letzte Genration oder Bewahrung 
der Schöpfung“ Evangelische Perspektiven auf dem 
Umweltschutz 

Dienstag, 24. Februar 
10.00-11.30 Uhr Zwergentreff im Gemeindehaus Un-
ternbibert 

Donnerstag, 26. Februar 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 

Gemeindehaus 

14.30 Uhr Gemeindenachmittag Gemeindehaus 

Flachslanden, Thema: Reise durch die Vereinigten 

Arabischen Emirate mit Thomas Hertlein 

Freitag, 27. Februar 
17.00 Uhr KiGo im Gemeindehaus Unternbibert 

Samstag, 28. Februar 
19.00 Uhr Singen mit dem kleinen Frühling im Ge-

meindehaus Rügland 

Sonntag, 01. März  
9.30 Unternbibert Gottesdienst mit Pfarrer Jochen 

Ackermann 

19.00 Uhr Flachslanden Abendandacht des CVJM Im 

Gemeindehaus 
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Urlaub/Abw. Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 

06.02.-08.02.26 Vertretung Pfrn. Helen Karch 

27.02.-02.03.26 Vertretung Pfrn. Helen Karch 

Urlaub/Abw. Pfarrer Max Schnurrenberger 

06.02.-08.02.26 Vertretung Pfr. Randolf Herrmann 

16.02.-21.02.26 Vertretung Pfrn. E. Franz-Chlopik 

27.02.-02.03.26 Vertretung Pfr. Randolf Herrmann 

Urlaub Jugendreferentin Milena Pfeil 

16.02.-21.02.26 

 

 
 

Katholische 
Pfarrgemeinde 

 
Februar 2026 

 
 

Kath. Pfarramt Virnsberg 

Schloßgarten 3, 91604 Flachslanden,  

Telefon: 09829/304, Fax: 09829/1399, 
E-Mail: ssb.ansbach-stadt-und-land@erzbistum-

bamberg.de 
Homepage: www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de 

Pfarrer Dieter Hinz 

Telefon: 0981/86132, Fax: 0981/87834 

Pfarrsekretärin Petra Riedel 
Öffnungszeiten Pfarramt:  
Dienstag und Donnerstag 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
 

Bis zum Druck der Gottesdienstordnung kann es noch 

zu Änderungen kommen. Bitte beachten Sie daher 

die Gottesdienstordnung, die rechtzeitig in all unse-

ren Kirchen ausliegt. Außerdem wird die Gottes-
dienstordnung auch in unsere Homepage eingefügt. 

www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de 
 

Sonntag, 01. Februar 4. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr VI Eucharistiefeier   

Dienstag, 03. Februar 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier mit Blasiussegen und 

Kerzensegnung 

Donnerstag, 05. Februar 
18:00 Uhr UA Eucharistiefeier mit Kerzensegnung   
Samstag, 07. Februar 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse mit Kerzensegnung  

Sonntag, 08. Februar 5. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr SO Eucharistiefeier mit Kerzensegnung  

Donnerstag, 12. Februar 
18:00 Uhr NE Eucharistiefeier   

Freitag, 13. Februar 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier   

Samstag, 14. Februar 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse   
Sonntag, 15. Februar 6. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr VI Eucharistiefeier   

Mittwoch, 18. Februar Aschermittwoch 
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18:00 Uhr VI Eucharistiefeier mit Ascheauflegung  

Donnerstag, 19. Februar 
18:00 Uhr UA Eucharistiefeier   

Samstag, 21. Februar 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse  

Sonntag, 22. Februar 1. Fastensonntag 
08:30 Uhr UA Eucharistiefeier  

18:00 Uhr VI Kreuzwegandacht   

Donnerstag, 26. Februar 
18:00 Uhr NE Eucharistiefeier   

Freitag, 27. Februar 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier  

Samstag, 28. Februar 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse   

Sonntag, 01. März 2. Fastensonntag 
08:30 Uhr VI Eucharistiefeier   

18:00 Uhr SO Kreuzwegandacht   

Dienstag, 03. März Hl. Kunigunde, Gemahlin Kaiser 
Heinrichs II., Bistumspatronin 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier  

Donnerstag, 05. März  
18:00 Uhr UA Eucharistiefeier   

Freitag, 06. März 
19:00 Uhr Rügland, ev. Gemeindehaus Gottesdienst 

zum Weltgebetstag "Kommt! Bringt Eure Last!" 

Samstag, 07. März 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse  

Sonntag, 08. März 3. Fastensonntag 
08:30 Uhr SO Eucharistiefeier  

18:00 Uhr UA-Kreuzwegandacht   

 

 
 

Geburten 
Maylo Richard Rumpel, Kesselfeld 7 

Collyn Rainer Rumpel, Kesselfeld 7 
 

Eheschließungen 
keine 
 

Sterbefälle 
Helmut Scholz, Virnsberger Weg 13 

Wolfgang Lichtenberg, Bad Windsheimer Straße 1 

 

 
 

Der Markt Flachslanden 
gratuliert im Februar 2026:  
 

Zum 90. Geburtstag 

• Wilhelm Popp, Kettenhöfstetten 8 
 

Zum 85. Geburtstag 

• Anna Neumeier, Kettenhöfstetten 2 
 

Zum 80. Geburtstag 

• Gerda Engelhard, Sondernohe 14 

• Gertraud Lehmann, Wippenau 9 

• Waltraud Bartelmeß, Wiesenstraße 16 

• Edith Polack, Rosenbach 14 
 

Zum 60jährigen Ehejubiläum 

• Christine und Paul Schöner, Ansbacher Straße 

39 
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    Jetzt anmelden! 
 

    Außenstelle 
    Flachslanden 
 
 

Leitung: Ariane Braun 
Anmeldungen und Informationen: Markt Flachslan-
den, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Tel.: (09829) 91 11-14, Fax (09829) 91 11-21,  
E-Mail: poststelle@flachslanden.de  
oder www.vhs-lkr-ansbach.de 

 

H33301B 
Qigong – eine der drei Säulen der chine-
sischen Medizin - Anfängerkurs 
 

Qigongweg, Claudia Mehmke, Qigong-Lehrerin  

10 Tage, 14.01. – 25.03.2026 

Mittwoch, wöchentlich 16:15 bis 17:30 Uhr 

Evangelisches Gemeindehaus, Ansbacher Str. 3 

Kursgebühr: € 66,70   
 

Qigong kann als Werkzeug gesehen werden, um 

selbsttätig die eigene Gesundheit zu verbessern bzw. 

zu erhalten. Spezifische Bewegungen, Haltungen und 

Atemübungen aktivieren die Lebenskraft, sorgen 

aber auch für mehr innere Ruhe und 

Ausgeglichenheit. 

Die Vielfalt des Qigong ermöglicht, dass es in der 

Prävention, in der Therapie und auch in der 
Rehabilitation eingesetzt werden kann. Es gibt 

Übungen fürs Sitzen, Stehen, Liegen und Gehen. Das 

bedeutet, dass auch mit körperlicher Einschränkung 

geübt werden kann. 

Die einfachen Übungen sind leicht in den Alltag 

integrierbar. Eine Methode, um seinen Alltag besser 

zu bewältigen! 
 

Bitte bequeme Kleidung und dicke Socken 

mitbringen. 
 

H33302B 
Qigong – eine der drei Säulen der chine-
sischen Medizin - Anfängerkurs 
 

Qigongweg, Claudia Mehmke, Qigong-Lehrerin  

10 Tage, 15.01. – 26.03.2026 

Donnerstag, wöchentlich 17:30 bis 18:45 Uhr 

Evangelisches Gemeindehaus, Ansbacher Str. 3 

Kursgebühr: € 66,70   
 

Qigong kann als Werkzeug gesehen werden, um 

selbsttätig die eigene Gesundheit zu verbessern bzw. 

zu erhalten. Spezifische Bewegungen, Haltungen und 
Atemübungen aktivieren die Lebenskraft, sorgen 

mailto:poststelle@flachslanden.de
http://www.vhs-lkr-ansbach.de/
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aber auch für mehr innere Ruhe und 

Ausgeglichenheit. 

Die Vielfalt des Qigong ermöglicht, dass es in der 

Prävention, in der Therapie und auch in der 

Rehabilitation eingesetzt werden kann. Es gibt 

Übungen fürs Sitzen, Stehen, Liegen und Gehen. Das 

bedeutet, dass auch mit körperlicher Einschränkung 

geübt werden kann. 

Die einfachen Übungen sind leicht in den Alltag 
integrierbar. Eine Methode, um seinen Alltag besser 

zu bewältigen! 
 

Bitte bequeme Kleidung und dicke Socken 

mitbringen. 

 

H41301A  
Fit – gesund – leistungsfähig für Frauen 
und Männer 50+ 
 

Angelika Hoffmann, Übungsleiterin  

11 Vormittage, 24.02.-19.05.2026 

Dienstag, 9:15 – 10:15 Uhr 

Grundschule, Schulstr. 2, Mehrzweckhalle  
Kursgebühr:  € 58,70  
 

Beweglich und fit – auch mit zunehmendem Alter den 

Alltag gut meistern! Haben wir nicht alle dieses Ziel? 

Mit leichten Bewegungen und Gehübungen wollen 

wir eine flüssige Fortbewegung erhalten. Sanfte, 

gezielte Übungen kräftigen unsere Muskulatur und 

stützen somit unseren Körper. Wir laden Sie ein, 

einmal in der Woche etwas für sich und Ihren Körper 
zu tun, denn niemand ist zu alt, keiner zu jung dafür. 

Trauen Sie sich! 
 

Bitte bequeme Kleidung, Turnschuhe, ein Handtuch, 

eine Matte oder Decke und etwas zum Trinken 

mitbringen. 

 

H33301A  
Wirbelsäulengymnastik 
 

Angelika Hoffmann, Übungsleiterin  

10 Vormittage, 06.03.2026 – 29.05.2026 

Freitag, 8:20 – 9:20 Uhr 

Grundschule, Schulstr. 2, Mehrzweckhalle  

Kursgebühr: € 53,30  
 

Eine Wirbelsäule will bewegt werden und die Mus-

kulatur gestärkt sein. 
 

Mit viel Bewegung mobilisieren wir unsere Wirbel-

säule. Kräftigungsübungen im Stehen zum Aufrichten 

sowie gezielte Übungen auf der Matte stärken unsere 

Muskulatur und führen zum „Starken Rücken“ für 
den Alltag. Natürlich vergessen wir auch nicht das 

wichtige Dehnen. 
 

Es erwartet Sie eine kompakte Stunde.  
 

Bitte bequeme Kleidung, Turnschuhe, ein Handtuch, 

eine Matte oder Decke und etwas zum Trinken 

mitbringen. 

 

H14301A Aromatherapie 
Modul 1 Grundlagen 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und 

Heilpraktike-rin 
1 Tag, 11.02.2026 

Mittwoch: 11.02.2026 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 

Schulstraße 2 

Kursgebühr: 16,00 € + 20,00 € Materialkosten  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Basiskurs für die weiteren Module 

Geschichte und Definition ätherischer Öle 
Anbau, Gewinnung und Herstellungsmöglichkeiten 

Auswahl biologisch hochwertiger Öle/Unterschei-

dungskriterien 

Einteilung nach Körper-, Seelen-, Geistprinzip (Basis-, 

Herz-, Kopfnoten) 

Pflanzenportraits, Wirkungsweisen wichtiger Öle 

Anwendungsmöglichkeiten 

Kontraindikationen 
 

Am Ende des Kurses wird ein Körperöl zum Mitneh-

men hergestellt.  
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-

therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 

und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-

bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-

chen. 

 

H14302A Aromatherapie 
Modul 2: Frauen/PMS/Wechseljahrbe-
schwerden 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und 

Heilpraktike-rin 
1 Tag, 25.02.2026 

Mittwoch: 25.02.2026 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 

Schulstraße 2 

Kursgebühr: 16,00 € + 20,00 € Materialkosten  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Einführung in die Frauenheilkunde 

Krankheitsbilder wie PMS, Dysmenorrhoe, Wechsel-
jahresbeschwerden 

Vorstellung wichtiger Öle in der Frauenheilkunde 

Pflanzenportraits 

Herstellung von Ölen zur Linderung dieser Beschwer-

den 
 

Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 

Mitnehmen hergestellt. 



 
28       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  02/2026 

 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-

therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 

und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-

bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-

chen. 

 

H14303A Aromatherapie 
Modul 3: Im Alltag und in der häuslichen 
Pflege 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und 

Heilpraktike-rin 

1 Tag, 04.03.2026 

Mittwoch: 04.03.2026 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 
Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 

Schulstraße 2 

Kursgebühr: 16,00 € + 20,00 € Materialkosten  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Pflanzenportraits, ätherische Öle in Wirkung und An-

wendung 

Waschungen (belebende, beruhigende), Hand-, Arm-

massage 
Rezepte für Indikationen: Probleme der Haut, 

Dekubi-tus, kleinere Verletzungen, Hämatome, 

Bauchschmer-zen, Unruhe, Kopfschmerzen, 

Schlafprobleme 
 

Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 

Mitnehmen hergestellt. 
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-
therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 

und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-

bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-

chen. 

 

H14304A Aromatherapie 
Modul 4: -Aromatherapie für Kinder 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und 

Heilpraktike-rin 
1 Tag, 11.03.2026 

Mittwoch: 11.03.2026 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 

Schulstraße 2 

Kursgebühr: 16,00 € + 20,00 € Materialkosten  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Typische Öle in der Kinderheilkunde 

Kontraindikationen 

Pflanzenportraits 
Wirkung und Anwendung ätherischer Öle 

(Rezepturen bei Erkältungskrankheiten, Übelkeit, 

Konzentrations-störungen, Schlafstörungen und 

Ängsten 
 

Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 

Mitnehmen hergestellt. (Kuschelöl für Kinder) (Bron-

chial- und Halsöl) 
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-

therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 

und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-

bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-

chen. 

 

H14305A Aromatherapie 
Modul 5: Psycho-Aromatherapie und 
Entspannungstherapie in der Palliativ-
medizin 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und 

Heilpraktike-rin 

1 Tag, 18.03.2026 

Mittwoch: 18.03.2026 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 
Schulstraße 2 

Kursgebühr: 16,00 € + 20,00 € Materialkosten  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Vorstellung wichtigster Öle 

Pflanzenportraits 

Praktische Aromatherapie: zur Linderung bei 

Ängsten, Trauer, Panik, Schlafproblemen 

Massagen: Hand-, Arm-, Ohrmassagen,  
Vorstellung Kneippanwendungen mit Aromaölen 

Beduftung der Räume bei Schlafprobleme, Einreibun-

gen der Füße aus Mischungen  

schlaffördernder Öle 

Rezepte 
 

Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 

Mitnehmen hergestellt. 
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-

therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 

und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-

bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-

chen. 

 

C22301 A 
Seltene und vergessene Tomaten – rich-
tig säen und pflegen 
 

Robert Meier 

1 Abend, 02.03.2026 

Montag, 19:00 – 21:00 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 

Schulstr. 2,  
Teilnehmergebühr: € 12,00 € zuzügl. € 10,00 
Material-kosten  
 

In diesem Kurs erhalten Sie viele wertvolle 

Informationen über die Aufzucht und Pflege von 
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Tomaten. Anschließend werden wir die Theorie in die 

Praxis umsetzen und selbst Tomaten säen. Jeder 

Teilnehmende erhält ein Kultursystem mit sechs 

Kammern, in die er je ein Samenkorn säen kann. 

Hierbei hat er die Möglichkeit, zwischen Cocktail-, 

normal großen und Fleischtomaten zu wählen. 

Nebenbei beantworte ich Ihre Fragen.  

Sollten Sie für weitere Tomatenpflanzen Material 

und Samen benötigen, können Sie dies im Kurs 
erwerben. Es steht Ihnen eine große Auswahl an 

exotischen Samen zur Verfügung, die Ihr Nachbar 

garantiert nicht hat. 

 

F31301A 
Einführung in die künstliche Intelligenz 
 

Thomas Böhm, Industriemeister/Nachrichtentechnik 

1 Tag, 31.03.2026 
Dienstag, 31.03.2026 von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden, 

Schulstr. 2, 91604 Flachslanden 

Kursgebühr: 16,00 Euro 
 

Beim VHS-Infoabend erfahren Sie, wie Künstliche 

Intelligenz funktioniert und wie sie den Alltag 

unterstützen kann – klar, verständlich und praxisnah. 

Für alle, die einen Blick in die Welt von morgen 

werfen möchten. 
 

 
 

Forstbetriebsgemeinschaft  
Ansbach-Fürth e. V.  
 

Am Montag, 16.02.2026 findet im Gasthof Rose die 

Untergruppenversammlung der Forstbetriebsge-

meinschaft Ansbach-Fürth e. V. statt. Beginn ist um 

19:30 Uhr. 
 

Stefan Binder 

 

Kolpingsfamilie Virnsberg 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung am Sonntag, 

22.02.2026 um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen im 

Pfarrzentrum Virnsberg. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 

2. Geistliches Wort 

3. Bericht des Vorstands 

    Rechenschaftsbericht 

4. Kassenbericht –Entlastung der Vorstandschaft 

5. Programm 2025 

6. Neuwahlen 

7. Wünsche, Anträge 
 

Irene Eisemann, 1. Vorsitzende 
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Herzliche Einladung zur Fahrt 
nach Frankreich 

 

Es ist wieder so weit, der Partnerschaftsverein be-

sucht seine Freunde der Partnergemeinden Cornil 

und Sainte Fortunade im Département Corrèze in der 

Region Neu-Aquitanien. 
 

Die Fahrt findet statt vom 30. April bis 04. Mai 2026. 
 

Unsere französischen Gastgeber bieten uns – wie im-

mer - ein reichhaltiges, interessantes Besuchspro-

gramm. 
 

Wir reisen in einem bequemen Bus der Firma Hübel. 

Der Reisepreis beträgt ca. 150.- € pro Person, die ge-

naue Summe ergibt sich erst nach Anmeldeschluss 

durch die genaue Zahl der Mitfahrer. Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene bis 25 Jahre fahren kos-
tenfrei mit. Die Unterbringung erfolgt üblicherweise 

in französischen Gastfamilien. 
 

Wer neugierig auf Frankreich abseits der touristi-

schen Reiseziele ist, wer nicht an gewöhnlichen Rei-

sehotels interessiert ist, sondern das authentische 

Leben von Land und Leuten kennen lernen möchte, 

ist herzlich eingeladen. 
 

Es gibt noch freie Plätze im Bus, die nach Eingang der 

Anmeldungen vergeben werden. Da von französi-

scher Seite leider ein sehr enger Terminschluss vor-
gegeben wurde, heißt es nun, sich schnell zu ent-

scheiden. 
 

Anmeldeschluss: 07. Februar 2026 
 

Wenn Sie sich verbindlich anmelden möchten oder 

noch mehr Informationen benötigen, dann wenden 

Sie sich bitte an Klaus Hahn (Tel.: 09829-618 oder 

Mail: die3hahns@t-online.de). 

 

 
 

 

125 Jahre TSV Flachslanden 
Fotos für Bilderausstellung 
gesucht! 
 

In diesem Jahr wird unser TSV 125 

Jahre alt und dies möchten wir natürlich feiern. An-

lässlich dieses Jubiläums suchen wir Fotos aus Ver-

gangenheit und Gegenwart, sowie aus allen Sparten 
des Vereins. 
 

Diese sollen beim Festkommers, am 25.04.2026, im 

Rahmen einer Bilderausstellung im Foyer der Turn-

halle und eventuell auch am Festwochenende (15.-

17. Juli, Ankündigung folgt noch) gezeigt werden. 
 

Wir bitten darum, die Fotos mit Namen, ggf. Adresse 

und wenn möglich Jahr der Aufnahme zu versehen 
und in der Gemeindeverwaltung bis spätestens 
26.03.2026 !!! abzugeben. Nach der Ausstellung brin-

gen wir diese selbstverständlich wieder zurück. 
 

Vielen Dank im Voraus an alle, die Fotos beisteuern! 
 

Die Vorstandschaft des TSV Flachslanden 
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER 
BLASKAPELLE VIRNSBERG E.V. 
 

Am Mittwoch, den 11.03.2026 findet die Jahres-

hauptversammlung der Blaskapelle Virnsberg e.V. im 

Gasthaus „Zum Kreuz“ in Virnsberg statt. 

Beginn: 19.00 Uhr 
 

Tagesordnung 

1) Bericht der Vorstandschaft 

2) Bericht des Kassenwarts 

3) Bericht der Kassenprüfer und Ent-

lastung des Kassenwarts 

4) Entlastung der Vorstandschaft 

5) Neuwahlen der Vorstandschaft 

6) Ehrungen 
7) Sonstiges, Wünsche und Anträge 
 

Hierzu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 
 

Die Vorstandschaft 
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Februar 
01. Feb. 14:30 Uhr 

 Krieger- und Soldatenverein Virnsberg 
 Jahreshauptversammlung, Gasthaus „Zum 

Kreuz“, Virnsberg 

02. Feb. 19:30 – 21:00 Uhr 
 Gesangverein 1864 Flachslanden e. V. 
 Schnupperstunde: Komm und sing mit, Ge-

meindehaus Flachslanden 

04. Feb. 11:30 Uhr 

Rentner-Pensionisten- und Witwenbund 
Monatstreffen, Gasthof Rose 

04. Feb. 19:30 

 SPD OV Obere Rezat 
 Stammtisch, Gasthof Rose 

04. Feb. 20:00 Uhr 
 Imkerverein Flachslanden 
 Imkerstammtisch, Gasthof Rose 

05. Feb. 19:30 Uhr 

 Hegegemeinschaft Flachslanden 
 Monatsversammlung, Gasthof Rose 

05. Feb. 20:00 Uhr 

 Freie Wählerschaft Virnsberg und Son-
dernhe 

 Wahlveranstaltung, Gasthaus Hofmann, 

Sondernohe 
06.Feb. 19:00 Uhr 

 CSU und Bürgerblock 
 Kandidatenvorstellung, Gasthaus „Zum 

Kreuz“, Virnsberg 

06. Feb. 19:00 Uhr 

 Kindergartenförderverein  
 Jahreshauptversammlung, Gasthof Rose 

06. Feb. 19:30 Uhr 

 FFW Kettenhöfstetten 
 Generalversammlung, Gasthaus Zum 

Schmied, Kettenhöfstetten 

07. Feb. 19:00 Uhr 

 Angelfreunde Flachslanden 
 Jahreshauptversammlung, Gasthof Rose 

09. Feb. 19:30 Uhr 

 Gesangverein 1864 Flachslanden e. V. 
 Jahreshauptversammlung, Ev. Gemeinde-

haus 

11. Feb. 20:00 Uhr 
Schützenverein Flachslanden 

 Sauschießen, Schützenhaus Flachslanden 

12. Feb. 14:00 Uhr 

 VdK Flachslanden 

Kaffeenachmittag, Gasthaus Eisenbahn, Ro-

senbach 

12. Feb. 19:00 Uhr 

 CSU und Bürgerblock 

 Kandidatenvorstellung, Gasthaus Hof-

mann/Stöhr, Sondernohe 

13. Feb. 20:00 Uhr 

TSV Flachslanden,  
 Faschingsball, Mehrzweckhalle 

13. Feb. 20:00 Uhr 

Schützenverein Flachslanden 
 Sauschießen, Schützenhaus Flachslanden 

15. Feb. 14:00 Uhr 
TSV Flachslanden  

 Kinderfasching, Mehrzweckhalle 

15. Feb. 19:30 Uhr 

 Liste für Alle 
 Wahlveranstaltung Neustetten, Feuerwehr-

haus Neustetten 

16. Feb. 19:30 Uhr 

 Forstbetriebsgem. Ansbach-Fürth e. V. 
 Untergruppenversammlung, Gasthof Rose 
17. Feb. 15:15 Uhr 

Schützenverein Flachslanden 
 Faschingsausklang mit Saukönigsproklama-

tion, Schützenhaus Flachslanden 

18. Feb. 19:00 Uhr 

 CSU und Bürgerblock 
 politischer Aschermittwoch, Gasthof Rose 

19. Feb. 19:30 Uhr 

 Liste für Alle 
 Wahlveranstaltung Kettenhöfstetten, Gast-

haus Zum Schmied 

20. Feb. 19:00 Uhr 

 CSU und Bürgerblock 
 Kandidatenvorstellung, Gasthaus Eisenbahn, 

Rosenbach 

21. Feb. 14:30 Uhr 

Heimatverein Flachslanden e. V. 
 Bilder früher und heute, Gasthof Rose 

21. Feb. 18:00 Uhr 

CVJM Flachslanden 
 Jahreshauptversammlung, Gemeindehaus 

22. Feb. 10:30 Uhr 

 Liste für Alle 
 Weißwurtsfrühschoppen zur Kommunal-

wahl, Gasthor Rose 

22. Feb. 14:30 Uhr 

 Kolpingfamilie Virnsberg 
Jahreshauptversammlung, Pfarrzentrum 

Virnsberg 

26. Feb. 20:00 Uhr 
 Freie Wählerschaft Virnsberg und Son-

dernhe 
 Wahlveranstaltung, Gasthaus Zum Kreuz, 

Virnsberg 

28. Feb. 10:00 Uhr 

 Kindergartenförderverein 
 Kinder- und Jugendbasar, Mehrzweckhalle  
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